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Frangois Hopflinger, Kurt Wyss

Vollzugsprobleme der offentlichen
Sozialhilfe. Grenzen des
Foderalismus im Bereich der
wirtschaftlichen Existenzsicherung

Die offentliche Sozialhilfe (auch Firsorge genannt) bildet das letzte soziale Auffangnetz. Obwohl
sie in allen Kantonen gesetzlich geregelt ist, wird ihr Vollzug in den verschiedenen Kantonen und
Gemeinden in sehr unterschiedlicher Form organisiert. Ausgehend von den Grundprinzipien der
offentlichen Sozialhilfe (Subsidiaritatsprinzip, Bedarfsprinzip und Kontrollprinzip) werden aktuelle
Vollzugsprobleme materieller und personlicher Sozialhilfe in der Schweiz analysiert. Dabei steht der
Vergleich zentraler Vollzugstypen (vom reinen Milizsystem bis zum ausdifferenzierten Verwaltungs-
system) im Vordergrund. Dass der Vollzug 6ffentlicher Sozialhilfe ganz allgemein hinter dem heute
Notwendigen zuriickbleibt, ldsst sich nicht zuletzt an den hohen Dunkelziffern ablesen. Eine prinzi-
pielle Antwort auf die Frage, wie der ins Stocken geratene Vollzug wieder zu stabilisieren wire,
ergibt sich nur — so der Schluss des Aufsatzes — wenn der Bereich der 6ffentlichen Sozialhilfe auf das
allgemeine System sozialer Sicherung riickbezogen wird.

Chaque canton dispose d’'une loi sur I'assistance sociale qui, sous forme de loi-cadre, régle le type
d’aide, matérielle ou immatérielle, et I'organisation de I'aide publique. L'assistance publique est, en
fait, le dernier filet social. Elle neutralise les lenteurs des grandes institutions de la sécurité sociale ou
elle compense carrément ses lacunes. En plus de I'aide financiére, les lois modernes d’assistance
sociale ont introduit une aide personelle sous forme de conseils et de soutien. Fédéralisme et
subsidiarité représentent pour l'assistance publique en Suisse les principes qui guident les prises de
décision et I'action. Dans le domaine de I'assistance sociale, ces deux principes débouche sur une
diversité enorme entre les structures cantonales et communales. Notre contribution analyse la
diversité des types d’organisation d’assistance sociale en Suisse. L’analyse demontre aussi que seule
une partie des personnes économiquement faibles regoit une aide publique.
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I. Themenstellung

Fragen wirtschaftlicher Verarmung haben auch in der Schweiz wiederum eine
verstarkte Aktualitit erhalten, und verschiedene soziale Gruppen (Alleinerziehen-
de, Unqualifizierte, Suchtkranke usw.) haben zunehmend mit wirtschaftlichen Pro-
blemen zu kimpfen. In verschiedenen Kantonen wurden Armutsuntersuchungen
durchgefiihrt', und im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP 29
befindet sich eine nationale Armutsstudie in Arbeit®. In allen bisher vorliegenden
Studien hat sich gezeigt, dass auch in der reichen Schweiz ein nicht unbetréichtlicher
Teil der Bevolkerung unter wirtschaftlicher Not leidet, wobei die Zahlen tiber die
Armenbevolkerung je nach der gewahlten Einkommensgrenze variieren (vgl. Buh-
mann 1988). Wirtschaftliche Armut und Existenzunsicherheit sind keine Fragen
der Vergangenheit, sondern sie bleiben eine zentrale Herausforderung an Gesell-
schaft und Sozialstaat. Zur Bekdmpfung der Armut bzw. der «neuen Armut»
stehen verschiedene sozialpolitische Vorschlage zur Diskussion, wie etwa ein weite-
rer Ausbau der Sozialversicherungen, die Einfilhrung eines existenzsichernden
Grundeinkommens bzw. einer negativen Einkommenssteuer (vgl. dazu Caritas
1991, Weber 1991).

Im Rahmen der Armutsbekdmpfung erhalt die offentliche Sozialhilfe (traditio-
nellerweise auch Filrsorge genannt) eine eminente Bedeutung, bildet doch die
offentliche Sozialunterstiitzung das letzte soziale Auffangnetz. Wihrend die So-
zialversicherungen (AHV, BV, AL usw.) in den letzten Jahren verschiedentlich im
Detail analysiert und diskutiert worden sind’, wurde die 6ffentliche Sozialhilfe nie
zu einem eigentlichen Thema. Vergleichende Studien zur Wirksamkeit offentlicher
Sozialhilfe fehlen nahezu vollstindig.*

Zwar stellt die offentliche Sozialhilfe (bzw. Fursorge) eine staatliche Aufgabe
dar, die gesetzlich in allen Kantonen geregelt ist und klar eine Tatigkeit der offent-
lichen Hand stipuliert, doch wird ihr Vollzug in den verschiedenen Kantonen und
Gemeinden der Schweiz in derart unterschiedlicher Form organisiert und betrie-
ben, dass von einem einheitlichen Vollzug kaum zu sprechen ist. Foderalistische
Elemente sind in diesem Funktionsbereich staatlichen Handelns noch stark veran-
kert. Mit wenigen Ausnahmen liegt die rechtliche Kompetenz weiterhin fast voll-
standig bei den Kantonen, welche die Finanzierung und den Vollzug der gesetzlich
vorgesehenen Fiirsorgeaufgaben sehr hidufig den Gemeinden tberlassen. Neben
stadtischen Gemeinden mit ausgebauten und differenzierten Sozialimtern finden
sich weiterhin viele Gemeinden, in denen Firsorgeaufgaben vollstindig im Neben-
amt gefiihrt werden. Es ist zu erwarten, dass mit den organisatorischen Unterschie-
den im Vollzug der offentlichen Sozialhilfe auch Leistungs- und Wirkungsunter-

I So namentlich in den Kantonen Bern, St.Gallen, Basel-Stadt, Wallis, Jura, Ziirich, vgl. etwa
Maider/ Biedermann et al., 1991 (BS), Farago/Fiiglistaler, 1992 (ZH), Fiiglistaler/Hohl.1992
(SG), Ulrich/Binder, 1992 (BE), Perruchoud-Massey (1991) (VS).

2 vgl. dazu das Bulletin 3 des NFP 29 «Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit», Bern,
Februar 1992.

3 vgl. Sommer/Ho6pflinger 1989.

4 Die bisher gewichtigste Ausnahme ist die Studie von Mader und Neff (1990).
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schiede einhergehen (z. B. was die Information und Erfassung hilfebediirftiger Per-
sonen, die Effektivitat der Sozialhilfe oder die personelle Betreuung anbelangt).

Die offentliche Sozialhilfe — als foderalistisch organisierter Aufgabenbereich —
wird durch zwei gesellschaftliche Entwicklungen herausgefordert:

Zum einen haben sich die meisten Kantone in den letzten Jahrzehnten in wirt-
schaftlicher, gesellschaftlicher und demographischer Hinsicht rasant gewandelt.
Dabei kam es in vielen Regionen der Schweiz zu einer verstirkten Agglomerisie-
rung, mit der Folge, dass die bestehenden Gemeindegrenzen immer weniger mit
den sozio-okonomischen Gegebenheiten libereinstimmen. Inwiefern Fiirsorge tat-
sachlich noch als kommunale Aufgabe angesehen werden kann, ist grundsitzlich
fraglich geworden. Wirtschaftliche Existenznot hat nur noch zum kleinsten Teil
lokale Wurzeln, und insbesondere zwischen den zentralen und peripheren Gemein-
den von Agglomerationen sind sozialpolitische «Spillover»-Effekte haufig (vgl.
Frey 1988).

Zum anderen sind neue soziale Problemlagen (wie Verarmung via Drogenkon-
sum, Scheidung usw.) entstanden, die etablierte Sozialstrukturen herausfordern.
Selbst lindlich-gewerbliche Regionen sehen sich mehr und mehr mit sogenannt
stadtischen Problemlagen konfrontiert. Vielerorts driangt sich deshalb eine Struk-
turanpassung der oOffentlichen Sozialhilfe auf. Die gegenwirtige wirtschaftliche
Rezession — und die damit verbundene rasche Zunahme ausgesteuerter Arbeitslo-
ser — verstiarkt den entsprechenden Anpassungsdruck.

Im folgenden sollen einige wichtige Vollzugsprobleme der offentlichen Sozial-
hilfe analysiert und diskutiert werden.’ Zuerst werden — auf der Basis der kantona-
len Sozialhilfegesetze — die Grundziige der 6ffentlichen Sozialhilfe nachgezeichnet
(Abschnitt II). Sodann wird der Vollzug dieser Hilfsform in seiner foderalistischen
Ausgestaltung analysiert (Abschnitt III). Schliesslich werden einige empirische
Hinweise auf Vollzugsprobleme des schweizerischen Systems der offentlichen So-
zialhilfe vermittelt (Abschnitt IV).

I1. Der Zweck der offentlichen Sozialhilfe

«Die Sozialhilfe bezweckt, der Hilfebediirftigkeit vorzubeugen, deren Folgen nach
Maglichkeit zu beseitigen oder zu mildern und die Selbsthilfe der Hilfebedtrftigen
zu fordern.»® So oder dhnlich wird der Zweck der o6ffentlichen Sozialhilfe in den
Sozialhilfegesetzen praktisch aller Kantone umschrieben. Werden die einzelnen
Paragraphen der Gesetze im Detail auf diesen Zweck hin durchgesehen, lasst sich
feststellen, dass im Grunde alles auf die Betonung der drei folgenden, miteinander
verknlipften Prinzipien hinausliuft:

5 Grundlage dieser Arbeit ist ein interkantonaler Vergleich der o6ffentlichen Sozialhilfe, der im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 29 (Wandel der Lebensformen und so-
ziale Sicherheit) durchgefiihrt worden ist.

6 Sozialhilfegesetz des Kantons Luzern vom 24. Oktober 1989, § 2: Zweck der Sozialhilfe.
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a) Die offentliche Sozialhilfe stellt ein auf Selbstaufthebung abzielender Notbehelf
dar, der lediglich bei fehlenden oder ungeniigenden anderen sozialen Hilfen
(private oder familiale Hilfe, Sozialversicherungen) erbracht wird (Subsidiari-
tatsprinzip).

b) Bei nachgewiesener Bedurftigkeit hat die offentliche Sozialhilfe prinzipiell
immer Hilfe zu leisten, unabhingig von der Frage, wie die Bedurftigkeit zu-
stande kam (Bedarfsprinzip).

c) Die offentliche Sozialhilfe verpflichtet die Leistungsbeziigerin bzw. den Lei-
stungsbeziiger zur Einhaltung bestimmter Auflagen und Verhaltensregeln
(Kontrollprinzip).

1. Subsidiarititsprinzip

Zum sogenannten «Subsidiaritdtsprinzip» ist anzumerken, dass es zwar in allen
Sozialhilfegesetzen eine mehr oder weniger deutliche Verankerung erfahrt, darun-
ter aber Verschiedenes verstanden wird. «Subsididr» bedeutet im Lateinischen
nicht mehr als «unterstiitzend» oder «behelfsmassig»; aus dem Begriff ist lediglich
abzuleiten, dass etwas als Behelf oder zur Not, eben subsidar eingesetzt wird. Nicht
abzuleiten ist, welches der dem Subsidiiren vorausgehende ubliche Einsatz ist.
Bezogen auf die Sozialhilfe stellt sich deshalb die Frage, welche Formen sozialer
Hilfe im taglichen Leben als selbstverstandlich angesehen werden. Auf sie wird in
den kantonalen Sozialhilfegesetzen in unterschiedlicher Weise bezug genommen.

Grundsitzlich lassen sich zwei der offentlichen Sozialhilfe vorausgehende Typen
von Sozialhilfe unterscheiden, wobei im Anschluss an die bekannte Unterschei-
dung von Jirgen Habermas (1982) eine Aufgliederung in eher sozialintegrative
und eher systemintegrative Hilfsformen gemacht werden kann.

Von sozialintegrativen Formen ist dann zu sprechen, wenn die Hilfe sich inner-
halb von Sozialbeziligen abspielt, die in die Welt des alltidglichen Lebens eingebun-
den sind (etwa innerhalb der Familie, der Verwandtschaft, informeller Gruppen,
der Kirche usw.). Das Subsidiarititsprinzip kann bezogen auf die 6ffentliche So-
zialhilfe so ausgelegt werden, dass diese erst zum Zug kommen soll, wenn alle
Hilfsmoglichkeiten sozialintegrativer Art ausgeschopft worden sind, die betroffene
Person aber gleichwohl hilfsbediirftig bleibt. Diese Fassung des Subsidiarititsprin-
zips kommt den rechtlichen Grundlagen insofern sehr nahe, als in allen Gesetzen
eine Ruckerstattungspflicht einerseits und eine Unterstiitzungspflicht durch Ver-
wandte andererseits festgeschrieben ist. Allerdings kommen diese gesetzlichen Ver-
pflichtungen in der aktuellen Sozialhilfepraxis sehr unterschiedlich oder tiberhaupt
nicht mehr systematisch zur Anwendung.’

Es ist in diesem Rahmen darauf hinzuweisen, dass eine soziale, das alltigliche
Beziehungsnetz betreffende Desintegration zumeist nur dann offenkundig wird,
wenn auch die systemische Integration nicht mehr gelingt (z.B. wenn laufende
Rechnungen fiir Miete, Krankenkassen oder Steuern nicht mehr bezahlt werden).
Solange die Schwierigkeiten nur das alltdgliche Beziehungsnetz betreffen, besteht

7 vgl. Mider/Neff 1990: 94-100.
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im allgemeinen kein Anlass, offentliche Sozialhilfe zu beantragen. Wihrend in
erster Linie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten zum «Gang auf die Fiir-
sorge» gezwungen sind und deren soziale Beziehungsdefizite erst im Zusammen-
hang mit der Abkliarung finanzieller Hilfe aufgedeckt werden, haben finanziell gut
gestellte Personen mit psychischen und sozialen Problemen hingegen die Moglich-
keit, sich private Therapien zu besorgen (Kuraufenthalte, Therapien verschieden-
ster Art), womit ihnen eine soziale Stigmatisierung als Fiirsorgeabhidngige erspart
bleibt.

Von systemintegrativen Formen kann gesprochen werden, wenn die Hilfe sich in
systematischer Weise, d.h. auf der Grundlage von eindeutigen Verfahrensregeln
vollzieht, womit eher Gewihr geboten wird, dass alle in analoger Weise Hilfe
erhalten. Als Beispiele fiir diese Formen sind in erster Linie die verschiedenen
Sozialversicherungen anzufiihren (AHV, EL, AL, BVG usw.).® Auf sie wird in
vielen Sozialhilfegesetzen mehr oder weniger explizit bezug genommen. Nach die-
ser Fassung des Subsidiaritatsprinzips werden Leistungen der 6ffentlichen Sozial-
hilfe erst vergeben, wenn Leistungen der Sozialversicherungen ausgeschopft sind
und dennoch Bediirftigkeit vorliegt.” Dabel ist zu beachten, dass die Sozialversiche-
rungen nach einem besonderen Prinzip arbeiten: «Die Leistung wird im Fall des
Risikoeintritts allein aufgrund gesetzlich festgelegter Voraussetzungen, ohne Be-
ricksichtigung der Bedirftigkeit der Leistungsempfanger ausgerichtet (Versiche-
rungsprinzip).» (Wagner 1985: 164f.) Dies ergibt im Vergleich zu sozialintegrativen
Hilfsformen den Vorteil, dass ein klarer Rechtsanspruch auf die Leistungen be-
steht. Dafiir — und das ist die Kehrseite der Medaille — vermogen die Sozialversi-
cherungen aufgrund ihres systemischen Aufbaus nur bestimmte Risiken der Be-
durftigkeit und diese auch nur in einem bestimmten Mass abzudecken.

Zudem bemessen sich die Versicherungsleistungen prinzipiell nach der Hohe der
aus dem Erwerbseinkommen in die Versicherungskassen einbezahlten Gelder. Das
individuelle Arbeitsvermogen bleibt die zentrale Voraussetzung fir das Funktio-
nieren des Sicherungssystems. Eine Einschrinkung oder ein Ausfall des Erwerb-
seinkommens Uber einen lingeren Zeitraum zieht unweigerlich eine Reduktion
oder das Ausbleiben der Hilfeleistungen nach sich. In diesem Fall wird die notlei-
dende Person an die offentliche Sozialhilfe weiterverwiesen.

Vereinfacht lisst sich sagen, dass sich die Institutionen der o6ffentlichen Sozial-
hilfe gleichsam unterhalb der beiden ublicherweise funktionierenden Integrations-
typen befinden und mit der Aufgabe betraut sind, deren Versagen durch besondere
Hilfeleistungen aufzufangen und dafiir zu sorgen, dass die betroffenen Personen
wieder integriert werden. Dabei steht die materielle Hilfe im Vordergrund, er-
streckt sich sekundar aber auch auf Betreuung und Beratung.

8 Im Uberblick werden die Sozialversicherungswerke der Schweiz vorgestellt in Mockli 1988;
Sommer/Ho6pflinger 1989, 80f.; Wagner, 1985.

9 Bezogen auf das Verhiltnis dieser beiden Systeme unterscheiden Stumpfogger/Wiethoft (1989:
23) einen «Oberstock» (Sozialversicherungen) von einem «Unterstock» (Sozialhilfe) sozialer
Sicherung. Damit verbinden die Autoren die These, dass der «Oberstock» nurmehr fiir die in
den Beschaftigungsprozess Integrierten funktioniert, wihrend fiir die aus dem Beschifti-
gungsprozess ausgeschlossene «Armutsbevolkerung» nur noch der «Unterstock» verbleibt.
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Im Zusammenhang mit der Subsidiaritdtstfrage sind schliesslich aber auch die
verschiedenen privaten Hilfsorganisationen zu erwiahnen (Pro Infirmis, Pro Juven-
tute, Pro Senectute, Caritas usw.). Deren Ziele decken sich zu einem guten Teil mit
denjenigen der offentlichen Sozialhilfe. Im besten Fall stehen die 6ffentliche Sozial-
hilfe und private Hilfsorganisationen in einem Verhaltnis der «verschrankten Sub-
sidiaritat», wodurch die eine Seite die Licken der anderen fullt (Tuggener 1991:
8f.). Indem die privaten Organisationen im Unterschied zur offentlichen Sozial-
hilfe eher die Moglichkeit haben, sich auf besondere Hilfeleistungen zu beschran-
ken, d.h. die Art der Klientel zu selektionieren, sind schwierige und unangenehme
Fille eher in den offentlichen Institutionen anzutreffen, und insofern wirkt die
offentliche Sozialhilfe faktisch eher subsididr zu privaten Hilfseinrichtungen als
umgekehrt.

2. Bedarfsprinzip

Da die offentliche Sozialhilfe fiir alle jene gedacht ist, die durch simtliche Maschen
des sozialen Netzes gefallen sind, bleibt Hilfsbedurftigkeit die einzige Vorausset-
zung fir die Inanspruchnahme von materiellen oder immateriellen Leistungen.
«Die Leistungen der o6ffentlichen Sozialhilfe sind nicht auf bestimmte Ursachen
bezogen. Allerdings setzen sie in jedem Fall eine aktuelle, nachgewiesene Bediirftig-
keit voraus (Finalprinzip). Der einzelne hat sich somit einer eingehenden Bediirf-
tigkeitspriifung zu unterzichen. Hohe und Dauer der Leistungen richten sich nach
den Ortlichen Sozialhilfe-Richtsidtzen — in Verbindung mit der individuellen Not-
lage.» (Mader/ Neff 1990: 23f.) Im Unterschied zum Verfahren der Sozialversiche-
rungen, bei dem der einzelne verschiedene Voraussetzungen erfiillen muss (Versi-
cherungsprinzip), setzt dasjenige der offentlichen Sozialhilfe als einziges, allerdings
subsidiar bemessenes Kriterium die Bediirftigkeit des einzelnen voraus. Aus die-
sem Grund wird vom Bedarfsprinzip gesprochen.

Mit der Erfullung des Zwecks der offentlichen Sozialhilfe, individuelle Not zu
lindern, stellt sich freilich die schwierige Frage, wann im Einzelfall Hilfebediirftig-
keit tatsiachlich vorliegt. Die allgemeine, auch aus den Sozialhilfegesetzen heraus-
zulesende Regel besagt, die Abklarung habe individuell zu erfolgen, angepasst an
die ortlichen Verhiltnisse einerseits und an die Fahigkeiten und Moglichkeiten der
betroffenen Person andererseits.' Dementsprechend wird auch von der individua-
lisierten Hilfe gesprochen. In jedem einzelnen Betreuungsfall ist abzuschatzen, wie
mit der Bemessung und Gewahrung der materiellen Hilfe die Selbstandigkeit und
Eigenverantwortung des Klienten gefordert werden kann (vgl. Ferroni 1987:
135f.).

Dieses Prinzip ist an und fur sich zur Bewaltigung sozialer Probleme geeignet,
die diffuse und kausal schwer zuzuordnende Ursachen haben (wie z. B. sozial und

10 In den Gesetzen heisst es beispielsweise: «Die Sozialhilfe bezweckt, Notlagen zu verhiiten und
zu beheben. Sie ist bestrebt, die Eigenverantwortung und die Selbstindigkeit des Hilfesuchen-
den zu stiarken.» (Sozialhilfegesetz des Kantons Aargau vom 2. Mirz 1982, § 1)
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psychisch bedingte Leistungsschwichen, lebenszyklische Probleme nach einer
Trennung, ausgabenbezogene Armut aufgrund von Krankheit oder psychischer
Erwerbsunfahigkeit usw.). Dank einem individualisierten Bedarfsprinzip konnen
neue, dezentral oder vereinzelt auftauchende Existenzprobleme, fiir die noch keine
anderen Vollzugsorgane verankert worden sind, aufgegriffen werden. Eine funktio-
nierende Offentliche Sozialhilfe stellt so gesehen auch ein Mittel der sozialpoliti-
schen Friherkennung dar.

«Individualisierung» bedeutet aber auch immer, dass Entscheidungen uber die
Gewihrung materieller Sozialhilfe personalisiert bleiben. Dies fiihrt faktisch dazu,
dass objektiv gleiche Fille unterschiedlich behandelt werden.'" Gegen eine solche,
letztlich willkiirliche Sozialhilfepraxis, welche den Gang aufs Sozialamt in der Tat
zu einem «Bittgang» werden ldsst, richtet sich die Arbeit von Mider und Neff
(1990): «Individualisieren darf somit nicht bedeuten, mit Bezugnahme auf das
«Wohl» des Sozialhilfebeziigers Abstriche beim sozialen Existenzminimum zu ma-
chen. Derartige Versuche der Disziplinierung sind mit der Garantie des Existenz-
minimums nicht zu vereinen. Die Sozialhilfe ist in erster Linie ein Instrument der
sozialen Grundsicherung, nicht der sozialen Kontrolle (...) oder der rigiden Sen-
kung gesellschaftlicher Reproduktionskosten.» (Méder/ Neff 1990: 52)

Freilich ist festzuhalten, dass der Zweck der offentlichen Sozialhilfe immer auch
darin besteht, die Reintegration des einzelnen zu fordern, bzw. — direkter formu-
liert — ihn auf gesellschaftlich vorgegebene Leistungsprinzipien zu verpflichten; und
dies scheint ohne Disziplinierungsmassnahmen kaum maoglich zu sein. Die Alter-
native wiirde darin bestehen, die 6ffentliche Sozialhilfe nur noch im systemintegra-
tiven Sinn zu betreiben, d.h. nach allgemeinen und eindeutigen Richtlinien ohne
Ansehen der Person zu verfahren, mit dem einzigen Ziel, deren materielles Exi-
stenzminimum zu sichern. Ausgelagert wiirde damit aber die gesamte Problematik
der Sozialintegration, eigentliches Thema der Sozialarbeit.

3. Soziale Kontrolle

Solange die offentliche Sozialhilfe als eine subsidiidre und am individuellen Bedarf
orientierte Hilfsform konzipiert ist, solange ist sie auf relativ weitgehende Formen
der Sozialkontrolle angewiesen. Allein schon die in allen Sozialhilfegesetzen her-
vorgehobene Ausserordentlichkeit der Hilfeleistung stellt eine Form von Sozial-
kontrolle dar. Die Leistungsbeziiger werden zum vornherein als Sonderfille be-
trachtet. Die notwendige Abklarung der Frage, ob nicht vorgeordnete Instanzen
zustandig sind, bedeutet, dass die betroffenen Personen ihre gesamten finanziellen
und damit auch sozialen Verhdltnisse offenzulegen haben (Auskunftspflicht). So
sehr das Verfahren auf Hilfeleistung abzielen mag, die vorher angesprochenen

11 Es ist deshalb kein Zufall, dass in diesem Bereich staatlichen Handelns eine betrichtliche
Rechtsunsicherheit besteht. Dies widerspiegelt sich auch in der offenen Diskussion, inwiefern
auf Fiirsorgeleistungen ein klarer Rechtsanspruch bestehe (vgl. Mader/NefT, 1990: 44, Wagner,
1985: 165).
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Fahigkeiten zu sozialer und systemischer Integration werden gleichzeitig mitkon-
trolliert. Falls namlich — im Sinne der Subsidiaritat — ungenutzte Moglichkeiten in
vorgelagerten Institutionen (beim Eigenbedarf, in der Familie, bei Sozialversiche-
rungen usw.) zu entdecken sind, wird die betroffene Person darauf aufmerksam
gemacht, was immer auch eine Form von Disziplinierung impliziert. Die meisten
Sozialhilfegesetze enthalten Bestimmungen, welche die Vergabe wirtschaftlicher
Hilfe mit Auflagen und Weisungen verknipfen, um eine missbriauliche Verwen-
dung der Unterstiitzungsleistungen zu verhindern. In gut der Hilfte aller kantona-
len Sozialhilfegesetze wird zudem mehr oder weniger stark auf die Mdoglichkeit
eingegangen, Bediirftige in eine Anstalt, in ein Heim oder dhnliches einzuweisen.

Der eher implizite, aber gleichwohl weitgehende Kontrollcharakter der offent-
lichen Sozialhilfe ist auch historisch zu erkliren. Die ins 15. Jahrhundert zuriickrei-
chende Einfiihrung einer organisierten Armenfiirsorge erfolgte denn auch primar
aus Griinden der Sozialkontrolle: «Die Reform der stidtischen Armenfiirsorge im
15. und beginnenden 16. Jahrhundert leitet (. . .) den Prozess der »Sozialdisziplinie-
rung« der untersten Bevolkerungsschichten der spatmittelalterlichen Gesellschaft,
thre Erziehung zu Arbeitsdisziplin, Fleiss, Ordnung und Gehorsam ein. (...) Wor-
um es geht, ist (...) die »Zurichtung« eines neuen Menschentypus, der tiber die
Féahigkeit und die Motivation des Lohnarbeiters verfiigt und damit um die Schaf-
fung einer unerldsslichen Voraussetzung fiir die Entfaltung biirgerlicher Produk-
tion.» (Sachsse/Tennstedt 1980: 38). In einem langen «Aufkliarungs»-Prozess mus-
sten die Menschen darauf sozialisiert werden, dass Anrecht auf Essen nur hat, wer
arbeitet (vgl. auch Vobruba 1985). Nicht bloss auf ideologischer Ebene wurden
Fleiss und Selbstdisziplin zu Leitmotiven erklirt, sondern zu ihrer Durchsetzung
wurden spezielle Anstalten fiir alle jetzt als «arbeitsscheu» oder «faul» stigmatisier-
ten Personen geschaffen (Armen- und Arbeitshduser). Diese neuen Institutionen
stellten gleichsam eine Mahnung fiir alle Armen dar, ob «armengendssig» oder
nicht, sich dem Leistungsprinzip unterzuordnen.

Waren im Fiirsorgewesen sozial- und strafrechtliche Aspekte'’ bis ins 20. Jahr-
hundert hinein stark verknipft, kam es mit der zunehmenden Integration der
Arbeiterschaft einerseits und dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates andererseits zu
einer diesbeziiglichen Entkoppelung. Der Anteil der einkommensschwachen Perso-
nen und Haushalte sank, und die iibrigbleibende Armut wurde mehr und mehr als
ein Phinomen wahrgenommen, dem eher mittels sozialtherapeutischer und sozial-
padagogischer Mittel beizukommen war als durch den Einsatz strafrechtlicher
Mittel. Die neuen Schlagworte hiessen: «Therapie statt Strafe» und «Hilfe zur
Selbsthilfe». Eine Detailanalyse der kantonalen Sozialhilfegesetze zeigt denn, dass
die Gesetze dltesten Datums noch am stirksten strafrechtliche Aspekte betonen'’,
indem sie mit Strafantrag, Busse, Haft und der Einweisung in eine Anstalt drohen,

12 zum Verhiltnis von Sozial- und Strafrecht vgl. Stolleis 1980.

13 Dies betrifft in erster Linie die Sozialhilfegesetze der Kantone Glarus (1966), Friburg (1951),
Schaffhausen (1933) St. Gallen (1964) und Wallis (1955). Im Kanton Fribourg tritt allerdings
am 1.1.1994 ein neues Sozialhilfegesetz in Kraft, und auch im Kanton Wallis ist eine grundle-
gende Gesetzesrevision in Vorbereitung.
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sowie die von der Fursorge Abhangigen kategorisieren (wie «Trunksuchtige»,
«Liederliche», «Arbeitsscheue», «charakterlich und geistig nicht normale» usw.)."
Den Gesetzen jungeren Datums ist dieser strafrechtliche Charakter weitgehend
genommen.

Wenn heute festgestellt wird, die offentliche Sozialhilfe stelle das letzte soziale
Netz dar, dann muss diese Aussage vor dem Hintergrund der langen Geschichte
der Auslagerung strafrechtlicher Massnahmen dahingehend prazisiert werden,
dass sie sich zum letzten sozialrechtlichen Netz fortentwickelt hat. Tatsachlich
bestehen weitere «letzte» Institutionen, die ebenfalls Wiedereingliederung bezwek-
ken, dies aber in erster Linie auf der Basis strafrechtlicher Massnahmen tun. Am
Ende der Kette von Institutionen stehen die geschlossenen Anstalten der Psychia-
trie und die Gefiangnisse des Strafvollzugs."

Auch wenn die offentliche Sozialhilfe ithren urspriinglich strafrechtlichen Cha-
rakter weitgehend verloren hat, darf der Kontrollaspekt, der in threm Vollzug
notwendigerweise steckt. nicht unterschatzt werden. Indem das allgemeine Siche-
rungssystem auf dem individuellen Arbeitsvermogen abgestiitzt ist, geht es in der
subsididr konzipierten Sozialhilfe immer auch darum, die Einzelperson — teilweise
sogar unter Androhung strafrechtlicher und vormundschaftlicher Mittel — zu
Arbeit und Leistung zu bringen. Diese eigenartige Verkniipfung von Hilfe und
Sozialkontrolle bzw. Sozialdisziplinierung ist denn auch ein zentrales Merkmal
beim Vollzug der o6ffentlichen Sozialhilfe.

II1. Der foderalistische Vollzug der offentlichen Sozialhilfe

Im Bundesgesetz lber die Zustindigkeit fiir die Unterstiitzung Bediirftiger vom
24. Juni 1977 (Z.U.QG) ist festgelegt, dass die offentliche Sozialhilfe kantonal zu
regeln ist: «Die Unterstitzung der Schweizer Biirger obliegt dem Wohnkanton.
Der Kanton bezeichnet das unterstiitzungspflichtige Gemeinwesen und die zustin-
dige Firsorgebehorde.» (Z.U.G., Art. 12).'"® Ausser in den kleinrdumigen Stadt-
kantonen Basel-Stadt und Genf sowie dem Kanton Tessin, die liber eine zentrali-

14 Am stirksten kommt die Verbindung von sozial- und strafrechtlichen Massnahmen in der heute
nur noch selten vollzogenen Massnahme des «fiirsorgerischen Freiheitsentzugs» zum Ausdruck.

15 Diese Idee, dergemass eine Institution durch Verweis auf die Kette benachbarter Institutionen
Druck auf ihre eigene Klientel auszuiiben vermag, iibernehmen wir von Martin Graf. Diese von
Graf an der empirischen Analyse verschiedener Erziehungsheime (offene Heime vs. geschlos-
sene Heime) entwickelte Idee liegt in Manuskriptform vor: Graf, Martin, «Erziehungsheime als
soziale Figurationen zwischen lebensweltlich und systemisch orientierter Integration», Ziirich,
Mairz 1991.

16 Das Z.U.G. regelt primir die Zustindigkeit namentlich fiir die Kostenverteilung zwischen
Heimat- und Wohnkanton. Seit der am 1. Juli 1992 in Kraft getretenen Revision kénnen die
Unterstiitzungskosten fir Schweizer/innen neu nur dann dem Heimatkanton verrechnet wer-
den, wenn die bediirftige Person noch nicht zwei Jahre ununterbrochen im Kanton wohnt. Die
vorher bis zehnjihrige Kostenteilung zwischen Wohn- und Heimatkanton entféllt seit dem 1.
Juli 1992, was hauptsichlich eine finanzielle Entlastung von Abwanderungskantonen bzw.
-gemeinden bedeutet.
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sierte Organisation verfiigen, ist der Vollzug der offentlichen Sozalhilfe in den
ubrigen Kantonen praktisch weitgehend den Gemeinden tiberantwortet. Bei den
Kantonen bzw. den kantonalen Sozialimtern verbleiben, verkurzt wiedergegeben,
eine mehr oder weniger stark wahrgenommene Oberaufsicht (Kontrolle der Ge-
meinden, Herausgabe von Richtlinien, Vermittlung bei Schwierigkeiten usw.), die
Abwicklung des Verkehrs mit anderen Kantonen (v.a. im Rahmen des Z.U.QG)
sowie in manchen Kantonen die Ubernahme bestimmter, leicht standardisierbarer
Sozialaufgaben (z.B. Alimenteninkasso, Betreuungen im Asylbereich).

Dass diese staatliche Aufgabe in erster Linie durch die Gemeinden vollzogen
wird, erklart sich durch die vorher aufgefiihrte Grundkonzeption der offentlichen
Sozialhilfe. Sie wird nur im ausserordentlichen Fall vergeben (Subsidiaritit), setzt
deswegen die genaue Kenntnis der jeweiligen Lebensverhiltnisse der Betroffenen
voraus (Bedarfsabklirung, Individualisierung) und strebt im allgemeinen die
«Normalisierung» dieser Verhaltnisse an (Verkniipfung von Hilfe und Kontrolle).
Eine so konzipierte Sozialhilfe setzt Biirgerndhe voraus und ldsst sich — so die
Folgerung — am besten von Leuten umsetzen, die mit den Verhaltnissen vor Ort
vertraut sind. Zugleich fligt sich dieses Konzept offentlicher Sozialhilfe nahtlos ins
traditionelle Grundmuster des schweizerischen Milizsystems ein. Vor dem Hinter-
grund dieser Tradition wird auch klar, weshalb das Sozialhilfewesen der Schweiz
bis heute stirker behordenzentriert geblieben ist, als etwa die Sozialhilfe 1n
Deutschland. Solange die Vergabe von Sozialhilfeleistungen — wie es in vielen
kleineren Gemeinden der Schweiz bis vor kurzem der Fall war — die grosse Aus-
nahme darstellt, ergibt sich im Einzelfall ein Entscheidungsbedarf, der nicht durch
Riickgriff auf Fachwissen oder Routine zu losen ist, sondern der einer politischen
Legitimation bedarf. Der Hang zum behérdlichen Vollzug von Sozialhilfe wird
durch die Tatsache verstarkt, dass Sozialbehorden und Fiirsorgekommissionen in
vielen Kantonen gemadss parteipolitischen Gesichtspunkten gewidhlt und zu-
sammengesetzt werden. Parteizugehorigkeit kommt vor Fachwissen, wobei sich die
Norm durchgesetzt hat, in der Verteilung der Sitze den ortsiiblichen Parteienpro-
porz anzuwenden. Auch wenn in einigen wenigen Kantonen — wie dem Wallis — der
Beizug von Fachleuten stipuliert wird, stellen Fiirsorgebehdrden und -kommissio-
nen explizit keine Fachgremien dar.

Da (nebenamtlich titige) Behordemitglieder im allgemeinen das notige Fachwis-
sen fiir die konkrete sozialarbeiterische Tatigkeit — wie sie durch die neuere Beto-
nung personlicher Sozialhilfe gefordert wird — nicht besitzen, ist es allerdings in
grosseren Gemeinden zur Regel geworden, dass personliche und administrative
Hilfeleistungen an ausgebildete Personen delegiert werden. In den letzten zwei
Jahrzehnten erfolgte denn auch ein massiver Ausbau professioneller Vollzugsor-
gane, von vollamtlichen Fiirsorgesekretdren bis hin zu ausgebauten Sozialbera-
tungsstellen und Sozialdiensten.
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Materielle Hilfe:

l.  Financzielle Hilfe:

.1.1.  Direkte finanzielle Hilfe: Einmalige/sporadische oder regelmassige Bargeldzahlungen,
Geldiiberweisungen, Ubernahme von Rechnungen, Abgabe von Gutscheinen, aber
auch Leistungen von Gutsprachen sowie Vorschiisse zu Sozialversicherungsanspriiche.

1.1.2.  Indirekte finanzielle Hilfe: Vergiinstigungen bzw. Subventionierung von Giitern und

Dienstleistungen wie Mietzinsen, Heimplétzen, Kinderbetreuungsstitten, Spitex-Dien-
sten, Hilfsmitteln, Transportdiensten, aber auch Geltendmachung von Anspriichen
gegeniiber Dritten (Sozialversicherungen, Arbeitgeber usw.).

1.2.  Sachhilfe:

1.2.1. Direkte Sachhilfe: Abgabe von Naturalien, Geriten, technischen Hilfsmitteln.

1.2.2.  Indirekte Sachhilfe: Vermittlung von Wohnungen, Heimplatzen, Arbeitspldtzen, Ferien-

und Kuraufenthalten, Rechtsbeistand und praktischer Hilfe bei der Alltagsbewiltigung.

2. Immaterielle Hilfe

2.1.  Information: Information uiber Sozialdienste und Rechtsauskiinfte.
2.2.  Beratung: Personliche Beratung, Budgetberatung.

2.3.  Betreuung: Personliche Betreuung, Pflege, administrative Hilfen.

Quelle: Tschiimperlin 1990: 36

Tabelle 1: Formen materieller und immaterieller Sozialhilfe

1. Hauptformen 6ffentlicher Sozialhilfe

Was die moderne offentliche Sozialhilfe anbelangt, lassen sich prinzipiell zwei
Grundformen von Hilfeleistungen unterscheiden: Auf der einen Seite steht die
klassische Firsorge im Sinne finanzieller Hilfe und/oder materieller Sachhilfe.
Dabei kann es sich um einmalige Beitriige zur Uberbriickung einer spezifischen
Problemlage oder um regelmassige Zuschiisse bzw. Geldbetrage zur Existenzsiche-
rung handeln. Auf der anderen Seite steht die immaterielle Sozialhilfe im Sinne
einer personlichen Beratung und Betreuung. Die personliche Sozialhilfe kann
unterschiedliche Aspekte beinhalten, von einer einmaligen Kurzberatung bis zur
regelmassigen Betreuung oder intensiven Lebens- und Budgetplanung. In allen
neueren kantonalen Sozialhilfegesetzen sind beide Arten von Sozialhilfe — die
materielle Unterstiitzung und die personlichen Sozialhilfe — explizit als Aufgaben
der offentlichen Sozialhilfe aufgefiihrt.

Die Zweiteilung in materielle und immaterielle Sozialhilfe ist allerdings eine
starke Vereinfachung, und im konkreten Einzelfall gibt es verschiedene Formen der
Hilfe, die gleichzeitig materielle und immaterielle Aspekte umfassen. Dies gilt
insbesondere fiir die indirekte Sachhilfe oder fiir administrative Hilfen (Budgetbe-
ratung, Schuldensanierung, Ausfiillen von Steuerformularen oder IV-Gesuchen
usw.). Eine genauere Gliederung der verschiedenen Formen von Sozialhilfe ist in
Tabelle 1 aufgefiihrt.

Im Schnittpunkt personlicher und finanzieller Sozialhilfe gelegen, sind nament-
lich administrative Hilfeleistungen ein zunehmend gewichtiger Aufgabenschwer-
punkt der Offentlichen Sozialhilfe. In einer Analyse von Sozialhilfeempfiangern
(Biderbost 1983) erwies sich die administrative Hilfe nach der Existenzsicherung
als zweitwichtigstes Leistungselement der offentlichen Sozialhilfe. Zum einen sind
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zunehmend mehr Personen von den komplexen administrativen und finanziellen
Transaktionen (Zahlungsverkehr, Beitragswesen) unserer Zeit tiberfordert. Zum
anderen fithrt die Komplexitit und Schwerfilligkeit verschiedener Sozialversiche-
rungen dazu, dass Anspriiche nur mittels detaillierter administrativer Angaben
uberhaupt durchgesetzt werden konnen. Administrative Verzogerungen und biiro-
kratische Komplikationen bei den Sozialversicherungen wirken sich daher direkt
auf die offentliche Sozialhilfe aus, sei es, dass Sozialdienste Anspriiche gegeniiber
Dritten (Sozialversicherungen) geltend machen; sei es, dass Vorschiisse auf entspre-
chende Versicherungsleistungen getitigt werden. Schon allein aufgrund der nach
dem Kausalprinzip aufgebauten, komplexen Struktur des Sozialversicherungswe-
sens sind viele Sozialhilfeklienten auf administrative Interventionen angewiesen.
Aber auch Vollzugsprobleme bei den Sozialversicherungen — namentlich bei der
Invalidenversicherung und Arbeitslosenversicherung — sind ein haufiger Anlass fiir
finanzielle Sozialhilfe. In der Stadt Fribourg stand 1987 bei gut 19% der unter-
stiitzten Personen im Erwerbsalter primir eine Uberbriickungshilfe im Zentrum,
d.h. Hilfe fiir eine Ubergangszeit bis allfillige Sozialanspriiche geregelt waren
(Euvray/Maeder, 1989: 78). In der Stadt Zirich stand nach Angabe von Rosema-
rie Ruder, Abteilungsleiterin des Flirsorgeamtes, 1992 gar bei rund einem Drittel
der Fiirsorgeklienten die Uberbriickungshilfe im Vordergrund (beispielsweise bis
zur Entscheidung und Auszahlung von IV-Leistungen). Die 6ffentliche Sozialhilfe
hat daher nicht nur vorhandene Liicken der Sozialversicherungen abzudecken,
sondern sie muss gleichzeitig auch die dabei auftauchenden Vollzugsprobleme
absorbieren.

2. Der Vollzug materieller und personlicher Sozialhilfe

Ein Gemeindevergleich macht deutlich, dass die Bereitstellung materieller und
personlicher Sozialhilfe sehr unterschiedlich organisiert ist. Uberspitzt formuliert
kann gesagt werden, dass der foderalistische Aufbau des Sozialhilfewesens dazu
gefiihrt hat, dass nahezu jede Gemeinde der Schweiz ihr spezifisches Sozialhilfesy-
stem ausgebildet hat, und Harmonisierungsbestrebungen stossen vielfach an enge
Grenzen."

Immerhin scheinen sich in diesen Systemen zu einem guten Teil die Sozialstruk-
turen der einzelnen Gemeinden abzubilden, und vereinfacht lassen sich vier zen-
trale Vollzugstypen von Sozialhilfe unterscheiden:

a) Das Milizsystem der Kleingemeinde: Flirsorge im engeren Sinn

b) Das Delegationssystem mittelgrosser Gemeinden: Firsorgebehérde und So-
zialdienst

¢) Der regionale Sozialdienst: Die Alternative fiir landliche Kleingemeinden

d) Das Verwaltungssystem der Stiddte: Das Sozialamt

17 Wichtigstes Organ zur Koordination der offentlichen Sozialhilfe ist eine private Vereinigung,
die Schweizerische Konferenz fir Gffentliche Sozialhilfe (SKOF), als einer gesamtschweizeri-
schen Organisation von Firsorgebehorden der Gemeinden bzw. Behordemitgliedern. Eines
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a) Das Milizsystem der Kleingemeinde: Fiirsorge im engeren Sinn

Gemass unserer Untersuchung weisen von insgesamt | 776 in die Analyse einbezo-
genen Gemeinden aus 20 Kantonen'" 1178 Gemeinden (66 %) ein reines Milizsy-
stem (ohne professionell organisierte Sozialhilfe) auf. Dabei ist festzuhalten, dass
es sich bei diesen Gemeinden fast durchwegs (zu 97 %) um kleinere Gemeinden mit
weniger als 5000 Einwohnern handelt. In diesen 1178 Gemeinden mit reinem
Milizsystem leben etwa 30 % der gesamten Wohnbevolkerung.

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Entscheidungsge-
walt uber eine Vergabe von materiellen Sozialhilfeleistungen in den allermeisten
Kantonen formal bei der zustindigen kommunalen Behorde (Sozialbehorde, Ge-
meinderat) liegt, unabhingig davon, wer fir die konkrete Umsetzung der Ent-
scheidung zustiindig ist. In den erwdhnten Kleingemeinden mit reinem Milizsy-
stem werden meistens samtliche die Fiirsorge betreffenden Aufgaben (inkl. Betreu-
ung von Klienten) von nebenamtlich tdtigen Personen bewaltigt.” Allenfalls
tibernimmt der Gemeindeschreiber anfallende administrative Vollzugsaufgaben
auch fir diesen Aufgabenbereich (vgl. Geser 1987: 288).

Zwar ist nachgewiesen worden, dass sich ein entsprechendes Milizsystem bei
einfachen, Giberschaubaren Verhiltnissen, bei geringem oder sehr unregelmassigem
Arbeitsanfall und insbesondere bei politisch gepriagten Ermessensspielrdumen
durchaus bewahrt, doch darf gerade im Zusammenhang mit dem Sozialhilfewesen
nicht ibersehen werden, dass sich das Problem der Sozialkontrolle im Milizsystem
in besonderer Weise stellt.” Mitglieder von nebenamtlichen Gremien sind tiber-
durchschnittlich haufig Mitglieder der lokalen Elite, und als leistungsorientierte
Personen mit oft iiberdurchschnittlichem Einkommen und Vermdégen sind ihnen
Lebenslage und Probleme von Filirsorgeklienten grundsatzlich fremd. Das Resultat
ist hdufig ein mangelndes Verstindnis und ein geringes Einfiihlungsvermégen fiir
Sozialklienten, die biirgerlichen Leistungsnormen nicht entsprechen. Als Vertreter
der lokalen Elite reprasentieren Behordenmitglieder die im téglichen Leben gel-
tende Norm gleich selber. In kleinen Gemeinden «kennt man sich», was bedeutet,
dass der Hilfesuchende den Behordevertreter auch vom Alltag her kennt und
unabhidngig vom Fursorgeantrag abzuschitzen vermag, welche Normen dieser
vertritt. Entsprechend schwierig wird es fiir den Vertreter der Fiirsorgebehorde,

ihrer Hauptziele besteht darin, durch die Festschreibung einheitlicher Unterstiitzungsrichtsatze,
Kursangeboten und Tagungen eine allzu willkiirliche Vergabe von Sozialhilfeleistungen zu
verhindern.

18 Nicht in die Analyse einbezogen worden sind die Gemeinden von Kantonen, in denen die Frage
des Milizsystems nicht eindeutig zu bestimmen ist, nimlich: Graubiinden, Thurgau, Tessin,
Waadt, Wallis und Genf.

19 Wobei darauf hinzuweisen ist, dass in Kleingemeinden die Sozialhilfe hochstens durch Einzel-
fille belastet wird, womit der Aufwand zumeist sehr gering ist. Haufig wir dieses Amt vom
Prisidenten der Firsorgebehorde (falls die Fiirsorgebehrde dem Gemeinderat entspricht, vom
Gemeindeprasidenten) oder von einem mit der Materie besonders vertrauten Mitglied der
Firsorgebehorde ausgeiibt.

20 Zu den Vor- und Nachteilen des Milizsystems auf kommunaler Ebene, vgl.:Albonico, 1974,
Geser, 1986, 1987.
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im Verfahren zwischen Klient und Gemeinde einen gleichsam dritten, vermitteln-
den Standpunkt einzunehmen. Anzunehmen ist allerdings, dass sich Probleme
weniger nur aufgrund des «Sich-Kennens» ergeben, als vielmehr aufgrund eines,
bezogen auf die Hilfsbediirftigen, zu hohen Integrationsgrades der fiir die Sozial-
hilfe zustandigen Personen. Entsprechend problematisch erscheint der haufig an-
zutreffende Fall, dass Vertreter des Gemeinderates direkt liber die Vergabe von
Sozialhilfeleistungen befinden, zumal viele Gemeinden die Kosten der geleisteten
Sozialhilfe zum grossten Teil selber zu tragen haben.

b) Das Delegationssystem mittelgrosser Gemeinden:
Fiirsorgebehdrde und Sozialdienst

Eine Strategie zur Entlastung von Milizgremien besteht darin, eine klare Trennung
von Fachfragen und politischen Entscheiden zu verankern, insbesondere durch die
Delegation von Abkldarungs-, Beratungs- und Betreuungsaufgaben an ausgebildete
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Mit Hilfe eines derart in Fursorgebehorde
und Sozialdienst ausdifferenzierten Sozialhilfesystems versuchen insbesondere mit-
telgrosse Gemeinden, die im Vergleich zu Kleingemeinden grossere Arbeitsbela-
stung zu bewiltigen.

Von den erwithnten 1776 Gemeinden in 20 Kantonen lasst sich eine entspre-
chende Delegation an ausgebildete Fachkrifte in 150 Gemeinden mit weniger als
20000 Einwohnern (8.5% aller Gemeinden) nachweisen.”’ Mit einer Ausnahme
zdhlen die angefiihrten 150 Gemeinden alle mindestens 2000 Einwohner. In 114
Fillen zdhlt die Gemeinde mindestens 5000 Einwohner, und 50 Gemeinden zihlen
mindestens 10000 Einwohner. Der Bevolkerungsanteil dieser 150 Gemeinden mit
gemeindeeigenem Sozialdienst betriagt 27 %.

Im allgemeinen gilt die Faustregel, dass pro 3000-4000 Einwohner eine Voll-
stelle (Sozialarbeiter/in) in etwa addquat ist. Faktisch sehen die Verhiltnisse frei-
lich anders aus. Ein von uns vorgenommener Vergleich von 41 kommunalen So-
zialdiensten im Kanton Bern beispielsweise zeigt, dass im Durchschnitt pro 3900
Einwohner zwar eine (volle) Sozialarbeiterstelle kommt, die entsprechende Quote
von Gemeinde zu Gemeinde aber massiv variiert (von 2500 bis 8000 Einwohner
pro Vollstelle). Dank ausgebautem Finanzausgleich kennt der Kanton Bern aller-
dings im allgemeinen eine relativ gute personelle Dotierung kommunaler und
regionaler Sozialdienste. In verschiedenen anderen Kantonen ohne fiirsorgespezifi-
schen Finanzausgleich werden kommunale Sozialdienste erst ab einer Einwohner-
zahl von 5000 bis 6000 Einwohner eingerichtet. Im Kanton Basel-Landschaft
beispielsweise entfallen durchschnittlich 5000 Einwohner pro Sozialarbeiter-Voll-
stelle (wobei dieser Wert in 12 Gemeinden unterschritten und in 7 Gemeinden
uberschritten wird). Der optimale Einzugsbereich pro Vollstelle ist von verschiede-
nen Faktoren abhingig (wie soziale Zusammensetzung der Bevolkerung, Ausbau

21 Indem wir bei grosseren Stidten mit mehr als 20000 Einwohnern — es sind deren 17 — mit
ausdifferenzierteren Sozialimtern rechnen (vgl. hierzu Abschnitt d), haben wir sie hier nicht
einbezogen.
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privater Sozialeinrichtungen). Ein wichtiges Kriterium ist auch die Bandbreite von
Aufgaben, die ein kommunaler Sozialdienst zu iibernehmen hat, und sachgemass
weisen univalente Dienste ein grosseres Einzugsgebiet auf als polyvalente Dienste.

Waihrend einige kommunale Sozialberatungsstellen voll in die Gemeindeverwal-
tung integriert bleiben, sind andere kommunale Sozialdienste geographisch und
administrativ von der ibrigen Gemeindeverwaltung losgelost. Im allgemeinen wird
— vor allem von den Sozialarbeitern — eine starke Unabhdngigkeit von der tibrigen
Gemeindeverwaltung bevorzugt.” Zur Erfiillung ihrer Aufgaben als Dienstlei-
stungseinrichtung fiir spezielle Klienten kann es vorteilhaft sein, wenn ein Sozial-
dienst nicht mit der Verwaltung identifiziert wird. Dies wird durch eine ortliche
oder zumindest rdumliche Trennung von Sozialdienst und Gemeindeverwaltung
erleichtert.”

In den Sozialdiensten mittelgrosser Gemeinden sind materielle und personliche
Sozialhilfe im allgemeinen fusioniert, was bedeutet, dass der gleiche Sozialdienst
gleichzeitig (und in Personalunion) materielle und immaterielle Fragen abklart.
Der Vorteil dieser Strukturlosung besteht darin, dass die Einheit der Fille gegeben
ist, und dass personliche und materielle Sozialhilfe von der gleichen Person tiber-
nommen wird. Dies erlaubt es eher, praventiv tdtig zu sein, z. B. indem eine materi-
elle Unterstiitzung mit einer intensiven Betreuung verknipft wird, wodurch eine
langfristige Filirsorgebediirftigkeit moglicherweise vermieden werden kann. Dieser
Punkt kann vor allem bei lebenszyklisch bedingten Einkommensproblemen resp.
Hilfebediirftigkeit entscheidend sein. Zudem wird durch eine integrierte Losung
auch die Vermittlung administrativer Hilfen — die in unserer komplexen Geldgesell-
schaft immer wichtiger werden — wesentlich erleichtert. Der Nachteil dieser Losung
kann darin bestehen, dass Sozialdienste bzw. Sozialarbeiter/innen unter Umstéan-
den mit administrativen Aufgaben tiberlastet werden. Zudem konnen sich in Ein-
zelfallen Rollenkonflikte zwischen Beratungsfunktion und Kontrolle finanzieller
Anspriiche ergeben.

Im allgemeinen ist die Zusammenarbeit von Behorde und Sozialdienst nach dem
Prinzip der Gewaltentrennung organisiert, was bedeutet, dass der Sozialdienst
entweder im Auftrag einer Behorde oder aufgrund einer direkten Anfrage die
Abkliarung vornimmt, einen Vorentscheid tiber die Vergabe von Leistungen trifft
und einen entsprechenden Antrag an die zustandige Behorde stellt. Diese entschei-
det dann lediglich aufgrund eines mindlich oder schriftlich vorgelegten Antrags,
ohne den Hilfesuchenden selber kontaktiert zu haben. Der konkrete Vollzug des

22 Vgl. dazu: Stellung des Sozialdienstes in der Gemeindeorganisation. Empfehlungen der Sozia-
larbeiterInnen in den politischen Gemeinden des Kantons Bern, Juni 1988.

23 Interessant ist die Tatsache, dass bei den entsprechenden Stellen zumeist sehr darauf geachtet
wird, ihr Angebot auch nach aussen hin als ganz normale Dienstleistung erscheinen zu lassen.
Sowohl mit der Stellenbezeichnung (Sozialdienst, Sozialamt, Sozialberatungsstelle usw.) als
auch mit der baulichen Gestaltung (die Stelle z.B. in einem Gebaude unterzubringen, in dem
sich andere alltidgliche Angebote, z.B. die Post befinden) soll den Hilfesuchenden angezeigt
werden, dass der Gang zur Stelle nichts besonderes darstelle und nicht mehr viel mit «Fursorge»
im engeren Sinn zu tun habe. Dies kontrastiert auffdllig mit der Bezeichnung der Behorden, bei
denen das Attribut «Fiirsorge» praktisch tiberall geblieben ist.
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von der Behorde Verfiigten ist wieder Sache des Sozialdienstes. Allerdings funktio-
niert die Zusammenarbeit zwischen Behorde und Sozialdienst nicht immer rei-
bungslos. So kommt es relativ hidufig vor, dass es sich Behordevertreter nicht
nehmen lassen, einzelne Fille selber abzukliaren und zu betreuen. Zudem ist das
Verhiltnis kommunaler Sozialdienste zur zustandigen Behorde prinzipiell zwei-
deutig, und zwar deshalb, weil kommunale Sozialdienste einerseits funktionell und
administrativ der politisch arbeitenden Fiirsorgebehorde unterstellt sind, sie ande-
rerseits nach eigenen, an den Anspriichen ihrer Profession orientierten Gesichts-
punkten arbeiten. Wihrend die Behorden im allgemeinen eher zur personalisierten
Bedarfsabklarung neigen, zielt die Sozialarbeit mit Hilfe professioneller Verfahren
eine umfassendere Behandlung von Hilfegesuchen an. Betonen erstere den fiirsor-
gerischen Aspekt der offentlichen Sozialhilfe, verweisen letztere auf das allgemeine
Grundrecht auf Existenzsicherung. Solche prinzipiellen Konflikte werden beson-
ders virulent, wenn das Sozialhilfesystem aufgrund eines wirtschaftlichen Ein-
bruchs unter Druck gerit.

¢) Der regionale Sozialdienst: Die Alternative fiir kleinere Gemeinden

Ein regionaler Sozialdienst stellt eine alternative Losung fiir Gemeinden dar, deren
Firsorgeaufwand auf der einen Seite zu gering ist, um eigenstindig einen kom-
munalen Sozialdienst zu betreiben, anderseits aber gross genug ist, um das Engage-
ment von Fachkriften zu rechtfertigen. Insbesondere in den zwei letzten Jahrzehn-
ten hat die Zahl regionaler Sozialdienste deutlich zugenommen, und in verschiede-
nen Regionen steht eine regionale Organisation zumindest der personlichen
Sozialhilfe in Diskussion.

Von den angesprochenen 1776 Gemeinden in 20 Kantonen ldsst sich ein Zu-
sammenschluss zu einem regionalen Sozialdienst fiir 431 Gemeinden (24% aller
Gemeinden) nachweisen. Es handelt sich durchwegs um kleinere Gemeinden aus-
serhalb oder am Rande von stadtischen Agglomerationen. In diesen insgesamt 431
Gemeinden leben 19% der Gesamtbevolkerung.™

Durch entsprechende Regelungen — wie klare Kostenaufteilung und Entschei-
dungsstrukturen — lassen sich regionale Losungen durchaus mit der Beibehaltung
kommunaler Entscheidungsautonomie vereinbaren. Es ist denn festzustellen, dass
regionale Sozialdienste — mit wenigen Ausnahmen — keine eigenstindige finanzielle
Kompetenzen aufweisen. Eine vollstindige Regionalisierung der Fiirsorge — inkl.

24 Eine systematische Regionalisierung der personlichen Sozialhilfe kennt der Bergkanton Grau-
biinden: Mit Ausnahme der Stadte Chur und Davos - die beide kommunale Dienste fithren —
sind alle Gemeinden einem der fiinf bestehenden Regionaldienste angeschlossen. Wihrend in
anderen Kantonen das Modell des Gemeindeverbandes vorherrscht, sind die Regionaldienste
im Kanton Graubiinden direkt dem kantonalen Sozialamt unterstellt (das fiir die administra-
tive und personelle Fithrung der Regionalstellen verantwortlich ist). Es sei nochmals darauf
hingewiesen, dass der Kanton Graubiinden aufgrund dieser besonderen Organisation in der
hier durchgefiihrten Auszihlung nicht einbezogen ist.
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Entscheidung tiber materielle Sozialhilfe — ist bisher selten geblieben.”* Die eigent-
lichen Fiirsorgeentscheide verbleiben bei den Gemeinden resp. den zustindigen
kommunalen Fiirsorgebehorden. Aus diesem Grund lasst sich bei einer statisti-
schen Analyse feststellen, dass sich die Fiirsorgezahlen (Fursorgefille pro 1000
Einwohner) zwischen Gemeinden mit oder ohne regionalen Sozialdienst — nach
Kontrolle ihrer sozio-6konomischen Struktur — statistisch nicht signifikant unter-
scheiden. Die regionalen Sozialdienste ibernehmen primar Funktionen im Bereich
der personlichen und administrativen Sozialhilfe. Die damit verbundene Arbeits-
teilung (regionaler Dienst berdat Klienten und stellt unter Umstinden einen An-
trag, die Gemeinde entscheidet) ist gleichwohl nicht spannungsfrei. Professionelle
Perspektive und kommunale Interessen sind nicht deckungsgleich, und die Ansich-
ten von Sozialarbeitern der regionalen Dienste und von Gemeindeschreibern oder
Gemeindeprisidenten iber die Notwendigkeit einer finanziellen Unterstitzung
konnen schon aus Grinden unterschiedlicher Lebenswelten divergieren. So
kommt es haufig vor, dass Mitglieder der kommunalen Fiirsorgebehorden entwe-
der gemeinsam mit den Mitarbeitern der regionalen Stelle oder nebenher und ohne
Wissen der letzteren Abklarungen und Betreuungen vornehmen. Das Prinzip der
Gewaltentrennung scheint im Falle der regionalen Dienste noch weniger eingehal-
ten zu werden als im Falle kommunaler Dienste (was auch mit der oft eher lind-
lich-gewerblichen Sozialstruktur der angeschlossenen Gemeinden und deren Hang
zur fursorgerischen Sozialkontrolle zu tun hat).

Ganz allgemein sind Gemeinden umso weniger bereit, Vollzugsaufgaben zu
regionalisieren, je wichtiger ihnen die Wahrung ihrer Autonomie ist. Eine politi-
sche Dominanz gewerblicher, sich stark mit der Gemeinde identifizierender Kreise
behindert regionale Bestrebungen, und im Kanton Bern sind Gemeinden ohne
regionalen Anschluss durch eine iberdurchschnittliche Parteistarke etwa der SVP
gekennzeichnet. Verfiigen kleinere Gemeinden in ihrer Region iiber eine urbane
Zentrumsgemeinde mit ausgebautem Sozialhilfeangebot, scheinen sie auf einen
Zusammenschluss zudem eher zu verzichten. Teilweise wird in diesen Gemeinden
beflirchtet, mit einer Verstarkung des eigenen Sozialhilfeangebots die aus der Stadt
bekannten Schwierigkeiten in die eigene Gemeinde einzufiihren. Die Moglichkeit,
dass jene Schwierigkeiten gerade auch Resultat des in den Agglomerationsgemein-
den fehlenden Angebots sein konnten, fallt ausser Betracht. Des weiteren ist der
Entscheid fiir die Einrichtung eines regionalen Sozialdienstes davon abhingig, wie
gross das Angebot von privaten Sozialdiensten (mit univalenten Aufgaben) in der
Region bereits ist. Es zeigt sich, dass sich regionale Sozialdienste am wenigsten dort
durchsetzen, wo ein Sozialhilfeangebot sowohl von seiten vorhandener Zentrums-
gemeinden als auch von privater Seite bereits gegeben ist.”

Dementsprechend scheinen die Bedingungen fiir die Einrichtung eines regiona-
len Sozialdienstes in Voralpen- und Alpenkantonen am besten zu sein. Ein aktives

25 Eine Ausnahme ist etwa der Fursorgeverband Miinchenbuchsee, der in eigener Kompetenz tiber
die Fursorgefille seiner Mitgliedsgemeinden entscheidet.

26 Dies gilt namentlich fiir die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn, Schaffhausen, Fribourg,
sowie, zumindest teilweise, fiir die Kantone Ziirich und Aargau.
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Engagement und eine Mitfinanzierung seitens des Kantons erleichtert die Veranke-
rung regionaler Losungen erheblich. Die diesbeziiglichen Paradebeispiele stellen
die Kantone Bern”” und Graubiinden dar. Indem einerseits in weiten Gebieten
dieser Kantone das allgemeine Sozialhilfeangebot vergleichsweise gering ist, der
Kanton sich andererseits an den anfallenden Kosten beteiligt, sind gute Vorausset-
zungen fiir eine Regionalisierung der Sozialhilfe vorhanden.

Eine relativ ausgeprigte Regionalisierung zumindest von Teilbereichen der So-
zialhilfe findet sich auch in anderen grossflachigen Kantonen, wie Luzern®, St.Gal-
len®, Ziirich® oder Wallis*'. Einen gewissen Ausbau regionaler Losungen erfuhren
neuerdings auch die Kantone Schwyz und Aargau®. Eine Regionalisierung zumin-
dest der personlichen Sozialhilfe kann allerdings auch fiir homogene Kleinkantone
funktional sein. Im Kanton Nidwalden etwa ibernimmt ein polyvalenter Sozial-
dienst die Beratungs- und Betreuungsaufgaben fiir alle Gemeinden des Kantons.
Im Nachbarkanton Obwalden dominiert hingegen die kommunale Sozialhilfe, und
im Kanton Uri scheiterte die Schaffung einer regionalen polyvalenten Stelle (ob-
wohl diese im Sozialhilfegesetz mehrfach erwihnt ist).

Abschliessend sei festgehalten, dass regionale Sozialdienste bisher in erster Linie
der Externalisierung von Teilen der 6ffentlichen Sozialhilfe einer Gemeinde dienen
(im besonderen der personlichen Hilfe), sie jedoch faktisch noch sehr selten die
kommunale Sozialhilfe als ganzes ersetzen.

27 Dieser Kanton kennt eine langjahrige Tradition polyvalenter regionaler Diensie. Der erste
regionale Sozialdienst im Bereich der offentlichen Sozialhilfe wurde schon 1956 gegriindet. In
vielen Amtern des Kantons erfuhr der Gedanke einer regionalen Sozialhilfe allerdings erst in
den spdten 70er und den 80er Jahren einen Durchbruch. Aber auch zu Beginn der 90er Jahre
wurden weitere Regionaldienste gegriindet (so etwa im Amt Erlach). Heute sind vor allem
Gemeinden ausserhalb der Agglomerationen und Stadte an regionale Sozialdienste angeschlos-
sen.

28 Im Kanton Luzern iibernehmen die vier in den lindlichen Amtern bestehenden regionalen
Dienste primar Aufgaben im Bereich der freiwilligen Beratung und der Suchthilfe (wogegen die
materielle Sozialhilfe im engeren Sinne weiterhin den kommunalen Sozialvorsteher tiberlassen
ist).

29 Im Kanton St.Gallen — wo regionale Sozialdienste vor allem in den 80er Jahren entstanden —
liegen die Schwerpunkte wie im Kanton Luzern im Bereich der personlichen Sozialhilfe. Zum
Teil werden allerdings freiwillige und gesetzliche Hilfe (Vormundschaftswesen) verknupft.

30 Der Kanton Ziirich — als bevolkerungsreichster Kanton — weist eine stark funktionsspezifisch
ausgerichtete Regionalisierung auf: Fiir Jugendfiirsorge, Alkoholfiirsorge und Erwachsenen-
hilfe bestehen je spezifische Regionaldienste. Gleichzeitig ist es nicht selten, dass zumindest
personliche Hilfe sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf regionaler Ebene angeboten wird.

31 Im Wallis dominiert das Prinzip regionaler sozio-medizinischer Zentren, die in neuerer Zeit
vermehrt auch Aufgaben im Bereich der 6ffentlichen Sozialhilfe ibernehmen.

32 In diesen zwei Kantonen stimulierte namentlich die Einfithrung eines neuen Sozialhilfegesetzes
entsprechende Uberlegungen. In beiden Kantonen ist die Regionalisierung jedoch noch unvoll-
standig, und sie stdsst in verschiedenen Gemeinden weiterhin auf Widerstinde.
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d) Das Verwaltungssystem der Stddte: Das Sozialamt

Beziehen wir uns auf die bereits oben in die Analyse einbezogenen 20 Kantone und
wahlen hiervon die Gemeinden mit mehr als 20000 Einwohnern aus, verbleiben 17
grossere Stadte, die tiber ein ausgebautes Sozialamt verfiigen.” Indem darunter die
Amter grosser Stidte wie Winterthur, Ziirich, Bern, Basel, St. Gallen usw. fallen,
ist die dadurch abgedeckte Bevolkerung sehr umfangreich. Bezogen auf die Ge-
samtbevolkerung der 1176 Gemeinden in den ausgewihlten 20 Kantonen ergibt
sich fiir diese 17 Gemeinden ein Anteil von 25%.*

Mit zunehmender Einwohnerzahl wird sachgemaiss der Bereich der 6ffentlichen
Sozialhilfe verwaltungsmassig stirker ausdifferenziert, und in Stidten dominiert
daher der Typus des Sozialamtes. Ein Sozialamt ldsst sich grob charakterisieren
durch eine interne Funktionstrennung von materieller und personlicher Sozialhilfe,
wodurch fiir beide Formen moderner Sozialhilfe unterschiedliche Amtsstellen bzw.
Personen zustiandig sind. Ein prototypisches Beispiel zeigt sich in der Stadt Schaff-
hausen: Die materiellen Unterstiitzungen obliegen dem Fiirsorgeamt bzw. den
zwel Fursorgesekretaren. Die personliche Beratung und Betreuung obliegt hinge-
gen dem von Sozialarbeitern gefiihrten Sozialdienst. Die Aufgaben der beiden
Stellen sind formell klar getrennt, wobei in Fillen, da sowohl eine Betreuung als
auch eine materielle Hilfe notwendig ist, eine informelle Koordination erfolgt. Eine
funktionelle Trennung von materieller Unterstiitzung (Firsorgeleistungen im en-
geren Sinne) und Sozialberatung und -betreuung ist in vielen grosseren Gemeinden
und Stidten tblich.”

Mit einer solchen Funktionstrennung ist ein entscheidender Schritt zur funktio-
nalen Ausdifferenzierung des Sozialhilfesystems vollzogen. Sie bedeutet die Her-
ausbildung einer eigentlichen Sozialhilfeverwaltung, die als solche mit dem tradi-
tionellen, individualisierenden Fiirsorgeprinzip nicht mehr viel gemeinsam hat. Im
Rahmen der Verwaltung geht es nurmehr darum, auf monetirer Basis*® und in
Einhaltung vorgegebener Richtlinien das wirtschaftliche Existenzminimum von
Hilfesuchenden zu gewihrleisten. Eine gemdss universalistischen Kriterien funk-
tionierende Sozialhilfeadministration verbessert die Rechtssicherheit bei der Fest-
legung finanzieller Anspriiche.

Wird die Sozialhilfeverwaltung in erster Linie durch Sachbearbeiter bewiltigt,
bedarf es zur Hilfestellung bei personlichen Problemen weiterhin der Sozialarbeit.

33 Es gibt einige wenige hier nicht einbezogene Gemeinden mit mehr als 20000 Einwohnern, an
dessen Sozialdienst auch andere Gemeinden angeschlossen sind, bei welchem es sich also um
einen regionalen Sozialdienst (vgl. ¢) handelt.

34 Nimmt man die unter b) besprochenen Kleinstidte mit Sozialdiensten dazu, gelangt man zu
einer Bevdlkerungsquote von iiber 50%. Die restlichen 50% der Bevolkerung fallen zu etwa
30% auf die Gemeinden mit reinem Milizsystem (vgl. a) und zu etwa 20 % auf die Gemeinden
mit regionalen Sozialdiensten (vgl. c).

35 So beispielsweise auch in der Stadt Winterthur: Wihrend die materielle Hilfe von der Abteilung
offentliche Fiirsorge des stidtischen Sozialamtes ibernommen wird, ist die personliche Hilfe
der Jugend- und Familienberatung des Sozialamtes iibertragen. Diese Abteilung des Sozialam-
tes Ubernimmt gemass interner Vereinbarung auch die personliche Hilfe an Erwachsenen.

36 Monetare Hilfe kann in generalisierter und einheitlicher Form vollzogen werden (entsprechend
der These von Niklas Luhmann (1982), wonach Geld ein generalisiertes Medium darstellt).
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Durch die Funktionstrennung von Verwaltung und Betreuung wird es moglich,
personliche Probleme — weitgehend unabhingig von finanziellen Erwigungen —
individuell und fallbezogen anzugehen. Die mit der personlichen Hilfe betrauten
Sozialarbeiter/innen konnen zudem als «Anwilte» ihrer Klienten auftreten, ohne
Riicksicht auf finanzielle Einschrinkungen zu nehmen. Auch lassen sich durch eine
solche Losung Verwaltungsfunktionen mit finanziellen Folgen von mehr fachspezi-
fischen Beratungs- und Betreuungsaufgaben trennen. Organisationssoziologisch
betrachtet konnen Buirokratisierung und Professionalisierung durch solche Losun-
gen innerhalb einer grossen Verwaltung vergleichsweise konfliktfrei kombiniert
werden (vgl. Scott 1968; Hall 1991). Voraussetzung ist allerdings eine relativ aus-
differenzierte Organisation der offentlichen Sozialhilfe, weshalb eine solche Lo-
sung eine minimale Grosse der Gemeindeverwaltung voraussetzt.

Die Detailorganisation der 6ffentlichen Sozialhilfe variiert in den verschiedenen
Stiadten deutlich (einerseits in Abhdngigkeit von der Grosse einer Stadt, anderer-
seits spielen sozialpolitische und verwaltungsmaissige Traditionen eine Rolle).
Gleichwohl sind vor allem grossere Stadte heute mit sehr dhnlichen Volizugspro-
blemen konfrontiert, die vereinfacht unter die drei Begriffe «Externalisierung,
Spezialisierung und Dezentralisierung> subsumiert werden konnen:

a) Der Begniff der « Externalisierung» bezieht sich darauf, dass bestimmte Aufga-
ben im Bereich der Sozialhilfe explizit privaten Sozialeinrichtungen libertragen
werden. Dies gilt insbesondere fiir Aufgaben im Bereich der freiwilligen Bera-
tung und Betreuung, die in vielen Stiddten explizit privaten Einrichtungen tiber-
tragen werden. Damit wird privaten Initiativen und Selbsthilfegruppen teilweise
ein umfangreicher Aktionsraum eingerdumt. Allerdings ist die Trennung von
offentlicher und privater Hilfe nicht vollstindig, da formell private Sozialein-
richtungen haufig durch offentliche Gelder unterstiitzt werden. In grossen Stad-
ten ist Subventionspolitik ein wesentliches Instrument sozialer Wohlfahrt ge-
worden, wobei sich heute zunehmend ein Wechsel vom Prinzip der Defizitdek-
kung zum definierten Leistungsauftrag abzeichnet.

b) Der Begriff «Spezialisierung» spricht die bekannte Tatsache an, dass zuneh-
mende Verwaltungsgrosse mit zunehmender Spezialisierung verbunden ist.
Diese Feststellung gilt auch fiir den Sozialbereich, und in grossen Stidten sind
auch die Sozialtitigen in vielen Fillen problem- oder gruppenspezifisch spezia-
lisiert. In manchen Stidten dominieren univalente Dienste gegentiber polyva-
lenten Diensten, allerdings mit der Konsequenz, dass sich immer stiarkere Koor-
dinationsprobleme und funktionale Uberschneidungen ergeben. Inwiefern
auch in Grossstadten eine verstirkte Polyvalenz sinnvoll ist, wird heute ver-
mehrt diskutiert, da immer mehr Sozialhilfeklienten mit Mehrfachproblemen
auftreten. In dieser Situation bestehen verschiedene Losungsstrategien, wie
Einrichtung von Biirogemeinschaften diverser Dienste, die Errichtung polyva-
lenter Quartierzentren, die Festlegung klarer Triagefunktionen usw.

¢) Dezentralisierung ist ein Begriff, der in der Organisationsforschung der letzten
Jahre eine verstirkte Aufmerksamkeit erhalten hat, unter anderem aufgrund
der Entwicklung neuer Informationstechnologien. Grundsitzlich stehen alle
grosseren Organisationen vor dem Strukturproblem, zentrale und dezentrale
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Aspekte auszubalancieren. Zentralisierung von Aufgaben erleichtert Rationali-

sierung und Effizienzsteigerung, vor allem bei Aufgaben, die Grossenvorteilen

unterliegen. Zentralisierung verstarkt auch die Durchsetzung hierarchischer

Entscheidungen, und sie ermoglicht eine straffe Kontrolle und Fiihrung einer

Organisation. In komplexen und diversifizierten Kontexten weist Zentralisie-

rung allerdings auch Nachteile auf. Eine dezentrale Organisation erleichtert

beispielsweise die Anpassung an rasch wechselnde und diversifizierte Teil-
markte, Kundensegmente oder Klientenbediirfnisse. Dezentralisierte Organisa-
tionen sind flexibler, und sie sind besser in der Lage, sich diversifizierten Kon-
texten anzupassen. Das Problem, zentrale und dezentrale Elemente zu kombi-
nieren, stellt sich gerade bei grosseren Sozialamtern. Zum einen sollte eine
einheitliche Amtsleitung vorhanden sein, die garantiert, dass bestimmte admini-
strative Regeln und finanzielle Bedingungen tiberall gleich durchgesetzt werden.

Andererseits ist im Bereich des Sozialwesens bekanntlich mit stark diversifizier-

ten Problemlagen bzw. Klientengruppen zu rechnen. Aus diesem Grund lasst

sich in verschiedenen Grossstiadten (z. B. Ziirich, Genf) ein verstirktes Bestre-
ben feststellen, zumindest die personliche Sozialhilfe vermehrt zu dezentralisie-
ren (z. B. durch Aufbau quartiersweiser Sozialstellen usw.).

Aufgrund der Vielfiltigkeit der anfallenden sozialen Probleme findet sich in
Stadten immer auch eine Vielzahl unterschiedlich aufgebauter privater Sozialein-
richtungen und Selbsthilfegruppen mit ganz unterschiedlichen Aufgabenschwer-
punkten und Zielsetzungen. Stidte sind sozusagen durch ein reichhaltiges «Bio-
top» von Sozialhilfe aller Art gekennzeichnet. Dies hat einerseits den Vorteil, dass
verschiedene Gruppen ihre Interessen einbringen konnen. Damit wird eine gewisse
Innovativitit sozialer Losungen moglich. Andererseits ergibt sich der Nachteil,
dass das Sozialwesen hyperkomplex wird, und sich ein fiir Sozialhilfesuchende
undurchschaubarer Dschungel von Sozialhilfeorganisationen ergibt. Wihrend in
ausserstadtischen Gemeinden hdufig noch organisatorische Defizite (z. B. Fehlen
professioneller Dienste) den Vollzug der offentlichen Sozialhilfe behindern, ist in
grosseren Stiadten heute eher die Hyperkomplexitit sozialer Hilfe zum Hauptpro-
blem geworden.

IV. Dunkelziffer — empirische Hinweise auf Vollzugsprobleme
der offentlichen Sozialhilfe

Der Begriff der Dunkelziffer bezieht sich auf den Anteil von wirtschaftlich bedirf-
tigen Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage zwar Anspruch auf mate-
rielle Unterstiitzung besitzen, sie jedoch entweder nicht einfordern oder nicht er-
halten. Insofern in der Schweiz kein klar definierter Rechtsanspruch auf 6ffentliche
Sozialhilfe besteht, kann eingewendet werden, dass das Konzept einer Dunkelziffer
streng genommen nicht auf Fragen der 6ffentlichen Sozialhilfe angewendet werden
kann. Gemiss gesetzlichen Vorgaben ist offentliche Sozialhilfe explizit als indivi-
dualisierte und subsidiare Unterstiitzung konzipiert, womit die Feststellung von
Dunkelziffern bei der Diskussion der offentlichen Sozialhilfe systemwidrig sei.
Dieser Einwand ist nur teilweise berechtigt. Die Vermutung bleibt bestehen, dass
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nur ein Teil der wirtschaftlich Bedurftigen tatsichlich um wirtschaftliche Sozial-

hilfe ersucht bzw. Sozialhilfe erhalt. Die Nichtbeanspruchung offentlicher Sozial-

hilfe wurde allerdings nur relativ selten erforscht (vgl. van Oorschot, 1991). Sofern
genauere Angaben vorliegen, zeigten sich jedoch recht hohe Dunkelziffern.

So liess sich zum Beispiel in den Niederlanden feststellen, dass die individuellen
Wohnbethilfen 1981 nur von 45 % der Anspruchsberechtigten angefordert wurden,
und eine Aktenanalyse liess erkennen, dass gut 33 % aller Arbeitslosen die ihnen
zustehenden Erginzungsleistungen nicht einforderten. In der Stadt Tilburg erhiel-
ten nur 51 % der Sozialhilfeempfanger alle thnen zustehenden lokalen Rabatte und
Einkommenszuschiisse (Konings/Groen, 1989). Markante, wenn auch je nach Ein-
kommenszuschiisse variierende Dunkelziffern liessen sich auch in Grossbritannien
feststellen. So wurden 1988/89 rund 23 % der (einkommensbezogenen) Wohnbei-
hilfen (housing benefits) und 46 % der Familienzulagen (family income supple-
ment) nicht beansprucht (van Oorschot, 1991: 19). Eine umfangreiche Analyse,
basierend auf einer nationalen Einkommens- und Verbrauchsbefragung bei 25000
bundesdeutschen Haushaltungen, liess erkennen, dass gut 48 % aller sozialhilfebe-
diirftigen Haushalte keine Sozialhilfe erhielten (Hartmann, 1981: 150), und in
Schweden kam eine andere Untersuchung gar zum Schluss, dass bis zu 80% der
Anspruchsberechtigten ihren «socialbidrag» nicht in Anspruch nehmen (Gustafs-
son, 1987).

Schiitzungen der Dunkelziffer variieren sachgemass je nach den gewahlten An-
nahmen und Berechnungsmethoden in starkem Masse, und die Schitzwerte der
Dunkelziffern fiir die bundesdeutsche Sozialhilfe bewegen sich zwischen 36 % und
79% (vgl. Hartmann 1981: 38). Wie Helmut Hartmann (1981) mit Recht festhalt,
ist fiir die Berechnung von Dunkelziffern die zugrundegelegte Einkommensgrenze
von zentraler Bedeutung, «da offensichtlich bereits geringfiigige Anderungen der
Einkommensgrenze wesentliche Auswirkungen zur Folge haben.» (Hartmann
1981: 63). Der Hauptgrund liegt in einer Zusammenballung einkommensschwa-
cher Haushalte im Einkommensbereich geringfiigig unter und tiber der Sozialhilfe-
schwelle. Diese Tatsache fiihrt auch in der Schweiz dazu, dass schon relativ gering-
fiigige Anderungen der Armutsdefinition zu bedeutsamen Verschiebungen der Ar-
mutsquoten fihren (vgl. Buhmann 1988).

Obwohl die Frage der Dunkelziffer bei der Inanspruchnahme o6ffentlicher So-
zialhilfe — wie erwahnt — selten untersucht worden ist, lassen Studien aus diversen
europaischen Landern dennoch einige klare Sachverhalte erkennen (vgl. van Oor-
schot, 1991):

a) die Zahl von Personen, die zwar Anspruch auf offentliche Hilfe haben, sie
jedoch nicht beanspruchen, ist in allen Landern betrachtlich.

b) die Zahl von Personen, die wirtschaftlich bedirftig sind, aber dennoch keine
Sozialhilfe in Anspruch nehmen, ist iiberall weitaus grosser als die Zahl von
Personen, die ungerechtfertigt Sozialhilfe beanspruchen. In anderen Worten:
Das Problem der Dunkelziffer ist weitaus grosser als das Problem eines Miss-
brauchs von Sozialhilfe. Der Versuch, eine missbrauchliche Inanspruchnahme
von Sozialhilfe zu vermeiden (z. B. durch strenge Kontrollen) erhoht die Dun-
kelziffer, da damit die Hemmschwellen verstarkt werden.
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¢) Die hohen Dunkelziffer haben sehr unterschiedliche Ursachen, sie stellen jedoch
die Effektivitit und die Gerechtigkeit der offentlichen Sozialhilfe generell in
Frage. Hohe Dunkelziffer sind immer Anzeichen fiir eine inhdrente Ungerech-
tigkeit in der Verteilung von Sozialhilfe.

Die Griinde fiir die Nicht-Beanspruchung von Sozialleistungen oder Sozialhilfe
sind im einzelnen sehr divers, und wegen des Fehlens entsprechender Studien kaum
quantifizierbar. Die vorliegende Literatur — namentlich aus Grossbritannien und
Deutschland (vgl. Falkingham, 1985; Hartmann, 1981) — lisst allerdings drei zen-
trale Einflussfaktoren erkennen: die Art und Weise der Beihilfen, die Art und
Weise ihrer Verwaltung und die sozialen Verhaltnisse der Klienten.

Im allgemeinen ldsst sich beobachten, dass die Nichtbeanspruchung von sozia-
len Leistungen vor allem relativ hoch ist bei Beihilfen,

a) die relativ komplexe Regeln, Richtlinien und Verfahren beinhalten und wo das
Verfahren und die administrative Bearbeitung als «beschimend» und «abweh-
rend» erfahren werden,

b) die relativ vage Anspruchskriterien aufweisen und die subsidiir zu anderen
Sozialleistungen ausgezahlt werden,

c) die einkommensbezogen (means-tested) sind und die eine relativ detaillierte
Erfassung der Einkommenssituation erfordern,

d) die sich auf Problemgruppen beziehen, die gesellschaftlich negativ bewertet
werden,

e) die die Initiative zur Inanspruchnahme den Klienten iiberlassen und bei denen
sich die verwaltenden Stellen passiv verhalten (vgl. dazu Ringeling, 1981).

Gemiss diesen Gesichtspunkten ist bei der Inanspruchnahme der 6ffentlichen

Sozialhilfe in der Schweiz sachgemass mit hohen Dunkelziffern zu rechnen: Der

Anspruch auf Sozialhilfe ist vage und rechtlich nicht klar definiert. Zudem hat die

offentliche Sozialhilfe einen ausgesprochen subsididren Charakter, und sie erfor-

dert eine detaillierte Erfassung und Kontrolle anderer Einkommensquellen. Auch
bleibt der Erstkontakt resp. die Erstinitative in den meisten Fillen den Klienten
uberlassen.

Sachgemass ist die Einforderung bzw. Nicht-Einforderung von Sozialleistungen
auch mit Merkmalen der betroffenen Personengruppen assoziiert. Klienten werden
Sozialhilfe nicht einfordern, wenn sie eine Stigmatisierung befiirchten oder aus
anderen Griinden ihre Hilfebediirftigkeit nicht eingestehen wollen. Angst vor Stig-
matisierung sowie Stolz oder Scham, auf staatliche finanzielle Hilfe angewiesen zu
sein, sind gemdss Hartmann (1981: 152) gewichtige Griinde fiir den Verzicht auf
Sozialhilfe. Gefiihle der Ohnmacht und Hilflosigkeit gegeniiber Amtern und Be-
horden konnen ebenfalls mitspielen. So wird gemiss der Berner Armutsstudie eine
Fursorgeabhdngigkeit von vielen Bediirftigen als Belastung und Stigmatisierung
erlebt, und «26% der Fiirsorgeempfinger (aber nur 6% der Zuschussempfanger)
fihlen sich als Unterstiitzungsempfinger diskriminiert, ungerecht behandelt oder
gesellschaftlich ausgestossen und versuchen, ihre Unterstiitzungsabhangigkeit ge-
geniiber Nachbarn, Berufskollegen, ja selbst Angehorigen zu verbergen.» (Ulrich/
Binder 1992: 67). Analoge Gefiihle der Stigmatisierung und Demiitigung wurden
bei einer Befragung von 200 Klienten des Hospice Général in Genf sichtbar. Das
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Gefiihl der Demutigung war bei den alteren Klienten deutlich stirker ausgepragt
als bei den jlingeren Personen (vgl. Hospice Genéral 1991: 48).

Zwar ist die Berechnung exakter Dunkelziffern fur die Schweiz aus manchen
Griinden (z.B. Fehlen vergleichbarer Sozialhilfestatistiken) nicht moglich, aber
schon einfache Vergleiche lassen deutlich werden, dass im Bereich der offentlichen
Sozialhilfe in vielen Regionen der Schweiz mit massiven Dunkelziffern zu rechnen
ist. Welche Annahmen zur Armutsbevolkerung auch getroffen werden, es bleibt die
Tatsache, dass die Zahl von fiirsorgerisch unterstiitzten Personen und Haushaltun-
gen deutlich geringer ist, als es aktuellen Schatzungen der Armutsbevolkerung
entspricht. Selbst wenn konservative Schiatzungen der Armutsquoten beniitzt wer-
den, die eher eine Unterschitzung als eine Uberschitzung der wirtschaftlichen
Bediirftigkeit ergeben, zeigen sich klare Hinweise auf markante Dunkelziffern.*” So
entfielen im Kanton St.Gallen 1989 pro 100 Einwohner rund 1.2 Unterstiitzungs-
falle, wogegen zwischen sechs bis elf Prozent der Haushalte als einkommens-
schwach zu gelten haben (vgl. Fiiglistaler/Hohl 1992). In der Stadt St.Gallen diirfte
die Quote der Nichtbeziiger/innen von wirtschaftlicher Sozialhilfe bei mindestens
70 % liegen. In den ausserstadtischen Bezirken des Kantons kann sogar von Nicht-
beziiger-Quoten von uber 80% ausgegangen werden (vgl. Tabelle 2). Zu dhnlichen
Schitzungen der Dunkelziffer gelangen Werner Ulrich und Johann Binder (1992)
aufgrund ihrer Analyse der bernischen Armutszahlen: «Die Quote der einkom-
mensschwachen Nichtbeziiger von Sozialtransfers (Dunkelziffer der nichterfassten
Einkommensschwache) liegt zwischen 77 % und 85% der einkommensschwachen
Haushalte. Mit anderen Worten, mehr als drei von vier einkommensschwachen
Haushalten beziehen weder Ergianzungsleistungen noch Zuschiisse oder Fiirsor-
geunterstiitzungen, zumindest nicht in einem zur Uberwindung ihrer Einkom-
mensschwiche hinreichendem Umfang.» (Ulrich/Binder 1992: 39).

Anhand von Daten aus der Berner Armutsstudie einerseits und Sekundérdaten
aus dem Firsorgebereich des Kantons Bern andererseits lasst sich genauer unter-
suchen, inwiefern sich das Missverhiltnis von Armuts- und Fiirsorgequote (appro-
ximative Dunkelziffer) im Vergleich verschiedener Gruppen von Gemeinden ver-
schiebt: In Tabelle 3 ist einerseits die Quote der einkommensschwachen Wohnbe-
volkerung fiir Gemeinden verschiedener Einwohnergrosse aufgefiihrt. Die Quoten
sind gemadss der Berner Armutsstudie fir finf Grossenklassen sowie fiir den gan-
zen Kanton berechnet. Andererseits sind die Quoten der unterstiitzten Personen
bzw. Familien (Fursorgefille) sowie der Brutto-Ausgaben fiir Flirsorgeunterstiit-
zungen aufgelistet. Diese letzteren Daten haben wir mittels der uns zur Verfiigung
stehenden Sekundirdaten auf die in der Armutsstudie unterschiedenen Grossen-
klassen berechnet.

Die aufgefiihrten Daten machen deutlich, dass zwischen der Armutsquote und

37 Bei den nachfolgend aufgefiihrten Angaben handelt es sich allerdings um aggregierte Schitz-
werte der Dunkelziffer (die das aggregierte Verhiltnis von Armuts- und Fiirsorgequoten aufzei-
gen). Disaggregierte Dunkelziffern — auf der Basis von individuellen Fallvergleichen — kénnen
unter Umstinden hoher sein (z.B. wenn ein Teil der Sozialhilfe an Personen geht, die 6kono-
misch gesehen nicht als einkommensschwach einzustufen sind).
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Armut Fiirsorge
Einkommensschwache Fursorgefille Unterstiitzte
Haushalte 1987 pro Personen
pro 1000 Haushalte 1000 Einwohner pro
(untere Grenze: 1989 1000 Einwohner
weniger als Fr. 12000.-)'
Stadt St. Gallen 79 21 26
Bezirk Rorschach 47 6 9
Bezirk Wil 47 4 6
Bezirk Unterrheintal 48 5 8
Bezirk Untertoggenburg 51 5 8

I gemiss Fuglistaler/Hohl 1992

Tabelle 2: Kanton St. Gallen:
Einkommensschwache Haushalte und Fiirsorgefille im Vergleich

der Wohnortsgrosse kein klarer, linearer Zusammenhang festzustellen ist, wahrend
die Fursorgequoten mit zunechmender Wohnortsgrosse eindeutig zunehmen. Ent-
sprechende Detailanalysen — auf der Basis von Gemeindetypen (vgl. Bundesamt
fiur Statistik 1988) — zeigen, dass in verschiedenen Kantonen (Bern, Basel-Land,
St.Gallen) zwischen der Zahl von Firsorgefillen einer Gemeinde und ihrem Urba-
nitatsgrad ein klarer Zusammenhang besteht. Im Fiirsorgebereich kann somit ein
klarer Stadt-Land-Unterschied festgestellt werden, und zwar in der Richtung, dass
die Zahl der firsorgerisch unterstiitzten Personen und Familien (pro 1000 Einwoh-
ner) in den stadtischen Gemeinden signifikant hoher liegt als in den lindlichen
Gemeinden. Dieser Stadt-Land-Unterschied scheint sich fiir die Armutsquote hin-
gegen nicht zu bestatigen. Gemass der Berner Armutsstudie lasst sich kein linearer
Stadt-Land-Unterschied in den Armutsquoten nachweisen. Es wird hochstens
sichtbar, dass die kleinen (lindlichen) Gemeinden — die die geringsten Fiirsorge-
quoten aufweisen — im Durchschnitt relativ hohe Armutsquoten aufweisen. Zu
einer dhnlichen Feststellung gelangt auch Brigitte Buhmann in ihrer gesamtschwei-
zerischen Untersuchung wirtschaftlicher Armut: «Die regionale Unterteilung nach
Zentrumsnihe zeigt, dass die Armen unabhingig von der gewahlten Armutsgrenze
vor allem in peripheren Gebieten libervertreten sind. Die Unterschiede zwischen
den Armutsquoten der Peripherie und den Mittelzentren sind im unteren Armuts-
segment jedoch nicht signifikant.» (Buhmann 1988: 181)

Die Fursorgequoten liegen jedenfalls im Vergleich zu den Armutsquoten sehr
viel tiefer, bei den kleinsten Gemeinden rund vierzig Mal, bei den Stddten tber
30000 Einwohner immerhin noch rund sieben Mal tiefer. Es bestatigt sich, dass
immer nur eine Minderheit derjenigen, die in der Armutsstudie als «einkommens-
schwach» ausgewiesen sind, von der offentlichen Sozialhilfe finanziell unterstiitzt
wird. Dies gilt selbst dann, wenn diejenigen sozialen Gruppen ausgeschlossen
werden, die aus sozialen und/oder rechtlichen Griinden im allgemeinen keine So-
zialhilfe in Anspruch nehmen (z.B. Studenten, Rentner/innen). Nach den vorlie-
genden Daten werden im Kanton Bern, sehr grob geschitzt, zwischen einem und

137



Wohnortgrosse
(Einwohnerzahl)

bis 2001 5001 10000 | iber | ganzer
2000 | - S000 |- 10000 |- 30000| 30000 | Kanton

Armut:

Einkommensschwache Wohnbevol-
kerung gemass Armutsstudie 282.0 170.0 193.0 134.0 | 2050 | 204.0
(pro 1000 Einwohner)

relativ an 100 (ganzer Kanton) 138 83 95 66 100 100

Fiirsorge:

Unterstiitzte Personen/Familien:
ohne Zuschiisse nach Dekret 6.9 11.6 15.7 15.3 227 15.6
(pro 100 Einwohner)

relativ an 100 (ganzer Kanton) 44 74 101 98 146 100

Unterstutzte Personen/Familien:
mit Zuschiissen nach Dekret 8.4 14.2 19.6 21.0 34.7 20.8
(pro 1000 Einwohner)

relativ an 100 (ganzer Kanton) 40 68 94 101 166 100
Brutto-Ausgaben fir Fiirsorgeunter-

stiitzungen (in Fr. pro Einwohner) 59.2 80.3 110.8 114.3 | 2554 136.0
relativ an 100 (ganzer Kanton) 4 59 81 84 188 100

Tabelle 3: Kanton Bern:
Armut und unterstitzte Personen/Familien nach Wohnortgrosse

zwanzig Prozent der einkommenschwachen Wohnbevolkerung von der offent-
lichen Sozialhilfe unterstiitzt. Da die Armutsquote mit zunehmender Gemeinde-
grosse in etwa gleich bleibt, die Fiirsorgequote aber klar ansteigt, ist anzunehmen,
dass das Instrument der offentlichen Sozalhilfe in kleinen Gemeinden sehr viel
restriktiver eingesetzt wird als in grossen Gemeinden resp. Stadten.

V. Riickschliisse: Offentliche Sozialhilfe
und allgemeine soziale Sicherung

Als Fazit ist festzustellen, dass mit dem foderalistischen Vollzug der 6ffentlichen
Sozialhilfe ein von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich ausgebautes So-
zialhilfesystem einhergeht, wobei sich zunehmende Diskrepanzen zwischen den
traditionellen kommunalen Grenzziehungen und den iibergreifenden Armutsursa-
chen ergeben. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der Vollzug offentlicher Sozial-
hilfe allgemein hinter dem heute Notwendigen zuriickbleibt, worauf die enormen
Dunkelziffern hindeuten. Insofern ein grosser Prozentsatz der von Armut betroffe-
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nen Menschen keine offentliche Sozialhilfe erhilt, liegt es nahe, eine grundlegende
Verbesserung und Stiarkung der Institutionen der offentlichen Sozialhilfe zu for-
dern. Zweifellos ist es richtig — wie es im Rahmen der Konferenz fir offentliche
Firsorge (SKOF) bereits geschieht — auf konkrete Massnahmen hinzuwirken, wie
etwa jener, die Richtlinien fiir die Bemessung der Sozialhilfe fur allgemeinverbind-
lich zu erkldren oder jener, den Vollzug der offentlichen Sozialhilfe tiberall zu
professionalisieren — beispielsweise mittels Einfithrung regionaler Sozialdienste.

Der hier thematisierte Bereich wirtschaftlicher Existenzsicherung stellt allerdings
nur ein besonderes Funktionselement innerhalb eines ganzen Systems sozialer
Sicherungen dar. So gesehen lassen sich mogliche Reformen der offentlichen So-
zialhilfe sinnvoll nur diskutieren, wenn Fragen der sozialen Sicherung allgemein
gestellt werden. Dies gilt umso mehr, als der Bezug zum allgemeinen Sicherungssy-
stem — expliziert im Subsidiaritatsprinzip — den Zweck der offentlichen Sozialhilfe
geradezu ausmacht. Wenn in der Schweiz zwei verschiedene Typen von sozialer
Sicherung existieren (die offentliche Sozialhilfe auf der einen, die Sozialversiche-
rungen auf der anderen Seite), dann beruht dies nicht einfach auf Willkiir, sondern
verweist auf zwei grundverschiedene Funktionen sozialer Sicherung.

Die offentliche Sozialhilfe — urspriinglich «Armenpflege» oder «Fiirsorge» ge-
heissen — haben wir als letztes sozialrechtliches Netz bezeichnet. Sie bezieht sich
gleichsam auf den Rand der Gesellschaft, ausgestattet mit der Funktion, Personen,
die nur noch bedingt am «normalen» Gesellschaftsleben teilhaben, auf sozialrecht-
lichem Weg in dieses zuruckzufiihren. Es geht um die Reintegration von Men-
schen, die sich — gemessen an den gesellschaftlichen Standards — in materieller,
sozialer und/oder psychischer Not befinden. Diese Reintegration hat immer auch
sehr viel mit Sozialdisziplinierung zu tun. Uberall dort, wo die von der Sozialhilfe
angestrebte Reintegration in eine Gesellschaft, die vom einzelnen ein gewisses
Mass an Anpassung und Leistung fordert, misslingt, drohen strafrechtliche, nicht
mehr in den Bereich der 6ffentlichen Sozialhilfe fallende Massnahmen.

Im Gegensatz zur offentlichen Sozialhilfe beziehen die Sozialversicherungen sich
starker auf das Zentrum als auf den Rand der Gesellschaft. Ihre Funktion besteht
darin, das gesellschaftliche Leben in seinen «normalen» Bahnen zu halten. Ob
Unfall, Krankheit, Invaliditat, Arbeitslosigkeit oder Alter, die verschiedenen So-
zialversicherungen sollen dafiir sorgen, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben gesichert bleibt. Es geht im Kern um gesellschaftliche Integration. Die
Versicherungsleistungen bemessen sich dabei weitgehend nach der Hohe des aus
dem erarbeiteten Einkommen in die Versicherungskassen Einbezahlten. Daher ist
die Funktion der Sozialversicherungen unmittelbar an die Moglichkeit des einzel-
nen gekoppelt, seine Arbeitskraft zu verkaufen.

Die Koppelung des sozialen Sicherungssystems an den Arbeitsmarkt bedeutet,
dass die soziale Sicherung im Falle einer Krise dieses Marktes fiir grosse Teile der
Bevolkerung nicht mehr gewdihrleistet ist. Die Konsequenzen spiiren zuerst die
langfristig aus dem Erwerbsleben Verdrangten, die zusitzlich zu ihrer Arbeitslosig-
keit ithren Anspruch auf Versicherungsleistungen verlieren, «ausgesteuert» und an
die offentliche Sozialhilfe weiterverwiesen werden. Hierzu stellt sich die zentrale
Frage, ob dieser Ausgliederungsprozess «nur» das Resultat voriibergehender 6ko-
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nomischer Krisen oder nicht vielmehr die unvermeidliche Konsequenz eines grund-
legenden Strukturwandels der Gesellschaft darstellt. Wenn letzteres gilt und allge-
mein damit zu rechnen ist, dass die Lohnarbeit fir einen immer grosseren Teil der
Bevolkerung nicht mehr die Basis der Existenzsicherung sein kann, dann muss das
bestehende System der allgemeinen sozialen Sicherung seine Funktion verlieren.
Zwar wird diskutiert, wie dieses Grundproblem sozialer Sicherung gelost werden
konnte®, doch konkrete Massnahmen werden kaum an die Hand genommen.
Stattdessen werden die Liicken im Sozialversicherungsnetz immer grosser und die
an die offentliche Sozialhilfe Verwiesenen immer zahlreicher.

Zur Beschwichtigung wird darauf hingewiesen, dass die offentliche Sozialhilfe
das Existenzminimum garantiere und es deshalb tiberfliissig sei. auf der Ebene der
Sozialversicherungen grundsitzliche Reformen vorzunehmen. In Krisenzeiten sei
es einfach notig, dieses Instrument verstarkt einzusetzen. Freilich verkennt dieses
Argument absichtsvoll, dass die offentliche Sozialhilfe nicht nur die Funktion
tbernimmt, zu helfen, sondern eben auch die, zu kontrollieren und zu disziplinie-
ren. Der Gang auf das Fursorgeamt ist etwas anderes als nur das Einlosen eines
berechtigten Anspruchs. Mit ihm verbindet sich immer die Bestatigung dafiir, dass
man am Rand der Gesellschaft steht und Gefahr lauft, dariiber hinaus gestossen zu
werden. Wie freundlich die «Sozialberatung» auch immer sein mag, die peinlichen
Abkliarungsfragen, dazu da, die Randstindigkeit konkret zu machen, bleiben
einem nicht erspart.

In den Grossstidten Deutschlands existieren schon seit lingerem eigentliche
«Armutsverwaltungen» (vgl. Stumpfogger/ Wiethoff 1989), die in der Tat keine
andere Funktion mehr haben, als in rein biirokratischen Verfahren Abklarungen
durchzufiihren und entsprechend der Abklarung Sozialhilfegelder — die vorwie-
gend an Langzeitarbeitslose gehen — auszuzahlen. Bei diesen Geldern von garan-
tiertem Existenzminimum zu sprechen, wire zynisch, da es sich nicht mehr als um
Uberlebenshilfen handelt. Hartmann stellt fiir die bundesdeutschen Verhiltnisse
fest: «Die heutige Sozialhilfegrenze befindet sich in einer Verteidigungsstellung, sie
stellt dabei nach Meinung vieler schon weniger als das notwendige »soziokulturelle
Existenzminimum« dar.» (Hartmann 1985: 169) Abgesehen davon sind umfas-
sende Betreuungen aufgrund der hohen Fallzahlen praktisch unmdglich. Statt die
Nichterwerbstitigen tiber einen Umbau der gesellschaftlichen Sicherungssysteme
neu zu integrieren, wurden sie der Sozialhilfe tiberlassen und an den Rand der
Gesellschaft gedrangt. Die Riander der Gesellschaft wurden damit erheblich ver-
grossert.

Vor jeder Reform der offentlichen Sozialhilfe ist deshalb die Schliessung der
Licken im Bereich der Sozialversicherungen die vordringlichste Aufgabe. Allge-
mein formuliert heisst dies beispielsweise, dass lohnunabhingige Sozialversiche-

38 Insbesondere zwei Varianten scheinen hierbei im Vordergrund zu stehen: die Entkoppelung von
Sozialversicherung und individueller Erwerbsarbeits einerseits (durch eine «Grundrente fir
alle», ein «garantiertes Existenzminimum», eine «negative Einkommenssteuer» usw.) (vgl.
Weber,1991), die Ausweitung der Sozialversicherung auf speziell gefihrdete Gruppierungen
(Rentner/innen; Alleinerziehende, auslindische Arbeitnehmer/innen usw.) andererseits (vgl.
dazu Figlistaler, 1992).
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rungen geschaffen werden. Gleichzeitig sind Arbeitsformen zu entwickeln, die jen-
seits vom Arbeitsmarkt funktionieren und in deren Rahmen die Nichterwerbstiti-
gen ithr Versicherungsgeld gleichsam entgelten konnen. Zu denken ist etwa an
Bildungs- und Kulturprogramme einerseits, an die Umsetzung der Programme im
Rahmen ziviler Dienste andererseits. Der Impuls zur Initiierung und Durchfiih-
rung entsprechender Programme kann allerdings nicht von Leuten kommen, die so
oder so bereits mit dem Riicken zur Wand stehen. Neue Formen der sozialen
Integration — und um solche geht es im Grunde — wiren an erster Stelle im
Zentrum der Gesellschaft zu entwickeln, d.h. von Leuten, die aus freien Stiicken
keiner eigentlichen Lohnarbeit mehr nachgehen wollen.

Freilich verldauft die Entwicklung auch in der Schweiz in eine andere Richtung.
Auch hier beginnt sich abzuzeichnen, was in den Grossstidten anderer Staaten
bereits die Regel ist, namlich, dass es zur massenhaften Ausgrenzung insbesondere
der Langzeitarbeitslosen und zu einer Ausweitung der Zahl der am Existenzmini-
mum Lebenden kommt. Ohne dass sich an ihrer Grundfunktion — letztlich darin
bestehend, die Ridnder der Gesellschaft zu definieren — etwas dndern wiirde, wird
der offentlichen Sozialhilfe mehr und mehr die Rolle eines neuen, freilich sehr
brichigen Astes der Sozialversicherungen zugewiesen.

Bibliographie

Albonico, Ruedi 1974. Nebenamtlich — Nebenbei? Selbstverwaltung in kleineren Gemeinden. Fanas:
Eigenverlag.

Biderbost, Salomon 1983. Hilfe als Problem. Eine empirische Untersuchung zur Situation alleinste-
hender Mdnner in der Stadt Ziirich, die von der éffentlichen Sozialhilfe betreut werden. Ziirich:
Limmat-Verlag.

Buhmann, Brigitte 1988. Wohlstand und Armut in der Schweiz. Eine empirische Analyse fiir 1982.
Griisch: Riegger.

Bundesamt fir Statistik 1988. Tipologie der Gemeinden der Schweiz. Ein systematischer Ansatz nach
dem Zentren-Peripherie-Modell. Bern: BFS.

Caritas 1991. Existenzsicherndes Grundeinkommen?, Tagungberichte. Luzern: Caritas.

Falkingham, F. 1985. «Take-up of benefits: A literature review», Benefits Research Unit Review
Paper 1: 85, Nottingham: Departement of Social Administration, University of Nottingham.
Farago, Peter; Fuglistaler, Peter 1992. Armut verhindern. Die Ziircher Armutsstudie: Ergebnisse und

sozialpolitische Vorschldge. Zurich: Fursorgedirektion des Kantons Ziirich.

Ferroni, Andrea 1987. «dndividualisieren>» — Gedanken zu einem strapazierten Begriff. Zur Rolle
der offentlichen Fiirsorge im System der sozialen Sicherheit», Zeitschrift fiir dffentliche Fiirsorge,
9/87: 132-137.

Frey, René L. 1988. «Spillovers: Ursachen von Agglomerationsproblemen und Losungsmoglichkei-
ten», S. 142-155 in Les enjeux de l'urbanisation/ Agglomerationsprobleme in der Schweiz, hrsg.
von Michel Bassand u.a., Bern: Lang.

Fuglistaler, Peter; Hohl Marcela 1992. Armut und Einkommensschwdche im Kanton St.Gallen. Bern:
Haupt.

Fuglistaler, Peter 1992. Sozialpolitische Massnahmen im Kampf gegen die Armut in der Schweiz,
Bern: Haupt.

Geser, Hans 1986. «Milizverwaltung und professionelle Verwaltung auf Gemeindeebene», S. 171fT.
in Handbuch Politisches System der Schweiz, Band 3, hrsg. von Ulrich KI6ti, Bern: Haupt.
S. 171fT.

141



Geser, Hans 1987. Kommunales Regieren und Verwalten. Ein empirisches Handbuch. Grusch: Rieg-
ger.

Gustafsson, B. 1987. «Som et isberg? Om underutnyttjande av socialbidragn, Nerdisk Sosialt
Arbeid 3: 43-51.

Habermas, Jurgen 1982. Theorie des kommunikativen Handelns (2 Bd.). Frankfurt: Suhrkamp.

Hall, Richard H. 1991. Organizations. Structures, processes, and outcomes. Englewood Cliffs: Pren-
tice Hall.

Hartmann, Helmut 1981. Sozialhilfebediirftigkeit und «Dunkelziffer> der Armut. Stuttgart: Kohl-
hammer.

Hartmann, Helmut 1985. «Armut trotz Sozialhilfe. Zur Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe in
der Bundesrepublik» S. 169189 in: Politik der Armut und die Spaltung des Sozialstaates, hrsg.
von Stephan Leibfried und Florian Tennstedt, Frankfurt: Suhrkamp.

Hospice Général 1991. Vivre a ['assistance. Argent, géne et malentendus. Geneve: Hospice Général.

Konings, M.; Groen, J. in't 1989. Niet-gebruik van sociale zekerheid onder Tilburgse bijstandsclién-
ten. Tilburg: Departement of Social Security Studies, Tilburg University.

Luhmann, Niklas 1982. The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press.

Maider, Anne; Neff, Ursula 1990. Vom Bittgang zum Recht. Zur Garantie des sozialen Existenzmini-
mums in der schweizerischen Fiirsorge. Bern: Haupt (2.Aufl.).

Mider, Uli; Biedermann, Franziska; u.a. 1991. Armut im Kanton Basel-Stad:. Basel: Soziologisches
Seminar Basel.

Mockli, Silvano 1988. Der schweizerische Sozialstaat. Sozialgeschichte — Sozialphilosophie — Sozial-
politik. Bern: Haupt.

(Euvray, Kerralie; Maeder, Corinne 1989. Une grande question de petits sous. L'assistance dans le
canton de Fribourg. Travail de Mémoire, Genéve: Faculté des Sciences écononiques et sociales.
Perruchoud-Massey, Marie-Frangoise. 1991. La pauvreté en Valais. Sion: Département des Affaires

Sociales.

Ringeling, A. 1981. The passivity of the administration, Policy and Politics. Oxford: Clarendon Press.

Sachsse, Christoph; Tennstedt, Florian 1980. Geschichte der Armenfiirsorge in Deutschland, Band 1.
Vom Spdtmittelalter bis zum 1. Weltkrieg. Stuttgart: Kohlhammer.

Scott, W. Richard 1968. «Konflikte zwischen Spezialisten und birokratischen Organisationen»,
S. 201-216 in Biirokratische Organisation, hrsg. von Renate Mayntz, Koln: Kiebenheuer &
Witsch.

Sommer, Jirg H.; Hopflinger, Frangois 1989. Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit in der
Schweiz. Grusch: Ruegger.

Stolleis, Michael 1980. «Strafrecht und Sozialrecht», S. 125-148 in Seminar: Abweichendes Verhal-
ten IV. Kriminalpolitik und Strafrecht, hrsg. von Klaus Liiderssen und Fritz Sack, Frankfurt:
Suhrkamp.

Stumpfogger, Nikolaus; Wiethoff, Ulrich 1989. Armutsverwaltung: Kritik und Perspektive der So-
zialhilfe. Berlin: Ed. Sigma.

Tschiimperlin, Peter 1990. «Wie kann man Langzeitpatienten materiell helfen?™, Zeitschrift fiir
offentliche Fiirsorge, 87: 36.

Tuggener, Heinrich 1991. «Gemeinniitzigkeit und Sozialstaat», Revue der Schweiz. Gemeinniitzigen
Gesellschaft, 5/91, Sonderdruck: 3—-10

Ulrich, Werner; Binder, Johann 1992. Armut im Kanton Bern. Bericht iiber die kantonale Armutsstu-
die. Bern: Gesundheits- und Fursorgedirektion des Kantons Bern.

van Oorschot, Wim 1991. «Non-take-up of social security benefits in Europe», Journal of European
Social Policy 1: 15-30.

Vobruba, Georg 1985. «Arbeiten und Essen. Die Logik im Wandel des Verhdltnisses von gesell-
schaftlicher Arbeit und existentieller Sicherung im Kapitalismus» S. 41-63 in: Politik der Armut
und die Spaltung des Sozialstaates, hrsg. von Stephan Leibfried und Florian Tennstedt, Frank-
furt: Suhrkamp.

Wagner, Antonin 1985. Wohlfahrtsstaat Schweiz: Eine problemorientierte Einfiihrung in die Sozial-
politik. Bern: Haupt.

Weber, René 1991. Existenzsicherung ohne Fiirsorge? Die negative Einkommenssteuer in Theorie und
Praxis. Bern: Haupt.

142



	Vollzugsprobleme der öffentlichen Sozialhilfe : Grenzen des Föderalismus im Bereich der wirtschaftlichen Existenzsicherung

